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Die Entwicklung einer öffentlichen Einrich

tung, wie die Gendarmerie eine ist, zeigt 
naturg(;mäß verschiedene Stufen: ähnlich wie 
sie der Weg der, Allgemeinheit nimmt. Aus 
einer mehr militärischen Formation ist die 
Gendarmerie allmählich zu einer Institution 
geworden, der nicht nur der Schutz vor Ver
brechen auf dem Wege der Gewaltanwendung 
obliegt, sondern die Wahrung rechtlicher Nor
men überhaupt. 

Damit sind die Aufgaben und Pflichten des 
G�ndarmen außerordentlich gewachsen·, aber 
auch seine Geltung. Er muß nicht nur ein un
erschrockener und wahrhafter Mann sein, ge
übt im Gebrauch der Waffe, um Eigentum, 
Ruhe und Ordnung zu schützen, es obliegt 
ihm, Rechtskenntnis zu erwerben und ein unbestechlicher Freund der Bevölkerung zu werden. Sie 
wird sich in vielen Fällen an ihn um Rat wenden, auch wenn die strittigen Fragen gerade ni"cht 
unmittelbar im Bereiche seines Dienstes liegen. In der Demokratie ist diese Funktion des Gendarmen 
von nicht zu unterschätzender Bedeutung, denn sie sfärkt das Vertrauen des Volkes zum Staate 
und seinen Behörden, sie erzeugt eine Atmosphäre respektvoller Freundschaft und Achtung, die 
als aufbauendes Element der Gemeinschaft zu werten ist. 

Die Abwehr des Verbrechens ist wohl jenes Moment, das im Dienst des Gendarmen am 
offensichtlichsten . in Erscheinung tritt. Seine Arbeit soll aber auch eine vorbeugende sein, sein 
Einfluß dahin wirken, daß Moral und Gesetzestreue in der Bevölkerung gestärkt werden. Das beste

Mittel dazu ist 'ein korrektes und beispielgebendes Verhalten. 
Auf eine stolze und lobenswürdige Vergangynheit blickt die österr�ichische Gendarmerie zurück. '

Was sie in den vergangenen hundert Jahren an Leistungen vollbracht hat, ist aller Ehren wert.
Möge sie aus ihrer Tradition bewahren, was gut und richtig ist. Möge sie aber auch der Entwicklung

Rechnung fragen und ihren neuen Aufgaben ebenso gerecht werden I Der Fest- und Gedenktag ihres 
hundertjährigen Bestandes ist schon heute ein Freudentag nicht nur dieses bewährten Korps, 
sondern der Bevölkerung überhaupt, die gleich der Regierung das segensreiche und aufopferungs
volle Wirken der Gendarmen gerne und voll anerkennt. 

Bundeskanzler 
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GENDARMERIE 

Die Zeiten sind ernst, voll Mühe und Sorgen, 

Ein Hoffen, ein Kämpfen um ein besseres Morgen. 

In-. dieser Zeit wir den Elw'ntag begehen, 

Der Gendarmerie - Iwndertjährig Bestehen. 

I 

, 

Volk! Deine Söhne sind wir Gendarmen; 

Gered1t . stets im Dienste, hilfreim den Armen, 
Hüter der Ordnung, des Red1tes, der Freiheit, 
Diener des Staates und Forsdrnr der Wahrheit. 

So soll es 'bleiben, was kommen auch mag. 

Vaterland Österreich, es korpml auch der Tan, 

Da belohnt wird dein Fleiß, weil du lcannlesl kein Wankeo.
Wir wollen dafür dem Hergott dann danken. 

Ob ArbeiteF, Bauer mit smwieliger Hand, 

Es mög uns vereinen ein treundsdwfllich Band, 

Gleich wie mit allen, die stets woll'n das ,Beste. 

Nun freut eud1 mH uns - an unserem FestR. 

• 

Gendarmerie-Rayonsinspektor JOSEF GANSBERGER 

Gendarmerie-Posten Möllbrücke, Kärnten 

r 
Die österreichische Gendarmerie wird 

in diesen T ag1en ihren hundertjährigen 
Geburtsta� feiern. Was ist in diesem 
Zeitraum alles geschehen! Throne sind 
gestürzt, Staaten und staatliche Ein
richtungen sind verschwunden, Kriege 
und urigeheure Umwälzungen habe·n 
sich vollzogen. Wahrhaftig, die Welt hat 
sich in den hundert Jahren gründlich 
geändert. 

Die Gendarmerie w�r manchen Wandlungen ausgesetzt, aber geblieben ist die 
Aufgabe: Der Dienst am Staate, Helfer der Mitmenschen, Garant für inneren Frieden 
und Aufrechterhaltung der durch Gesetz festgelegten Ordnung sein. 

Damit ist das ausgesprochen, was ich von der Gendarmerie erwarte. 
In diesem Sinne soll jeder Gendarmeriebeamte seine Pflicht erfülle�; er trägt 

dann zum Aufbau unserer geliebten Heimat bei, die wir ebenso wie zu einem 
Rechtsstaat, zu einem Volksstaat ausbauen und skhern wollen. 

• 

Bundesminister für Inneres 

\ 
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Wenn die Gendarmerie Osterreichs in
diesem Jahre den Tag ihres hundertjährigen
Bestehens feiert, so ist dies wohl der geeig
nete Anlaß, um in Ehrfurcht und Bewunder.ung

· aller jener österreichischen Gendarmen zu
gedenken, die in getreuer Pflichterfüllung dem
Vaterlande und dem Volke ihr Leben zum
Opfer gebracht haben. Wir neige,n uns in
einem stummen Dar.kgebet vor den Gräbern
dieser Helden ihres Berufes und versprechen

· an diesen Weihestälten aufrechter Vaterlands
und Volkstreue, daß wir ihnen nicht nur ein
ewiges dankbares Gedenken bewahren, son
dern, daß. sie auch für alle Zukunft Symbol
und Beispie) für die Gendarmerie Osterreichs
·sein werden.

Kaum ein Beruf bedinqt wie der des Gen'
darmen Mannesmut, Charakterstärke, Hilfsbe
reitschaft und Vaterlc! ndstreue. Die Gendarmerie
ist das Spiegelbild und die Visitenkarte des
·gesamten öffentlichen Lebens eines Staates. Ob in der Stadt, i,m Marktflecken oder in dem kleinsten
e�tlegensten Dorf, der Gendarmerieposten muß die sickierste Zufluchtstätte für alle Hilfesuchenden,
der aktive Hort des Rechtes und das drohende Damoklesschwert für Verbrecher und Saboteure
am Staate und am Volke sein. Gerade das Jahr, in dem wir das hundertjährige Gedenken des
Bestandes der österreichischen Gendarmerie leiern hat die Gendarmerie dieses Landes vor Auf
gaben g�stellt, die eine unerhörte moralische un'd. physische Belastung darstellen und. die in
normalen Zeiten niemals mögliche Opfer geforder_t hat. 

Ich sehe in den Gendarmen die Garanten der Sicherheit und' Ordnung im Staate und ver

spreche ihnen, daß ich stets Treue mit Treue V\=rgelten werde. Wenn Ihr Gendam�en Osterreichs

zutiefst in Eu.ren Herzen die Liebe zu Vaterland Heimat und Volk tragt, dann· wird es Euch auch

nicht schwer fallen, im Sinne Eu�er Kameraden: die Opfer ihres Berufes wurden, Eure Pflicht voll
und ganz, einzig und allein nach den Gesetzen des Staates, 9�m Ihr dient, zu erfüllen und den
guten Ruf, de_ri Ihr ein Jahrhundert lang 

1

hochgehalten habt, zu bewahren und die Achtung und
das Vertrauen, das -das Volk in Euch gesetzt, yoll zu rechtfertigen. 

' 

Staatssekretär im Bundesministerium 

für Inneres 
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Von den Besten starben viele 
Für der Ordnung hohe Ziele, 
Dem Gesetze untertan . . . 

Dieser Männer tapfres Sterben 
Mahnt zur Pflicht die freien Erben, 
So zu handeln - wie der Ahn. 

Ihr Vermächtnis soll uns mahnen, 
Für des Vaterlandes Fahnen 
Einzustehn bis in den 'Tod. 

So befolgen wir Gesetze, 
Daß uns strahlt der Stern der Ehre, 
Flammt ein neues Morgenrot 1 

Gib den Toten deinen Frieden, 
Herr - dieweile wir hienieden 
Kämpfend schreiten unsre Bahn. 

Laß uns treu die Pflicht erfüllen, 
Helfen, wo. ein Leid zu stillen; 
Pflichtbewußt - so wie der Ahn. 

Prov. Gendarm FRANZ THEUER, Eisenstadt-

. ' 

1 

• 

Als Generaldirektor für die öffentliche Sicher
heit im Bundesministerium für Inneres habe 
ich in den letzten Jahren Gelegenheit gehabt, 
unsere österreichische Gendarmerie seit der 
Befreiung unserer Heimat eingehend kennen
zulernen und kann, rückschauend auf meine 
frühere Tätigkeit im ehemaligen Bundeskanzler
amt, folgendes feststellen: 

Unser Gendarmeriekorps war stets bestrebt, 
ein treuer Freund und ·Helfer unseres Volkes, 
im besonderen unserer Landbewohner zu sein. 
Der Dienst des Gendarmeriebeamten, der ihn 
auf weite Kilometer bis in die entlegensten 
Gebirgstäler, allein und auf sich selbst gestellt, 
führt, um den Kampf gegen das Verbrechen 
zum Schutze der ordnungsliebenden Bevöl
kerung zu_ versehen, ist gerade in kritischen 
Zeiten besonderen 'Gefahren ausgesetzt und 
auf ein selbständiges, kluges und rechtskun
diges Verhalten aufgebaut. Wenn früher und 
heute wiederum die Bevölkerung mit Ver
t_rauen zu unseren Gendarmeriebeamten kommt, 
Rechtsschutz, Hilfe und Beratung in so man-
chen Lebenslagen heischend, ist es der beste Beweis, daß der Gendarmeriebeamte, wie ehedem, 
seine[) Dienst den Vorschriften gemäß und dabei stets menschlich und korrekt als wahrer Diener 
unseres Volkes zu versehen versteht. 

Es· ist mir ein Herzensbedürfnis, aller jener Helden aus unserer Gendarmerie �u gedenken, die 
in treuer Ausübung ihrer Pflicht für Volk und Heimat ihr Leben hingegeben haben, und deren 
Opfer uns stets mahnen soll, mit der gleichen Aufopferung und Pflichttreue bereit zu sein, die 
Republik Osterreich zu schützen. 

Vi_eles muß noch aufgebaut und erkämpft werden. Der Glaube an Volk und Heimat und der· un
beirrbare Gedanke echt österreichischen Kameradschaftsgeistes wird auch unserer Gendarmerie wieder 
jene Grundlagen geben, die sie zur klaglosen Durchführung ihres Dienstes unbedingt benötigt. 

Ich beglückwünsche die österreichische Gendarmerie zu ihrem Ehrentag und gebe die Ver
sicherung, daß ich ihr auch weite�hin die Hilfe angedeihen lassen werde, deren sie im Interesse 
unserer Heimat und ihres Dienstes nicht entraten darf. 

Sektionschef 

Generaldirektor für die öffentliche 

Sicherheit 
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MH Genehmigung des Bundesminisieriums für lnr,eres 
Aus der Festschrift zum hundertjährigen Jubiläum 

,-

Um ,ein klares Bild von Entstehung und Entwidlung 
der österreichischen Gendarmerie entwerfen zu können, 
erscheint es angebracht, einleitend die Ereignisse in Er
innerung zu ,rufen, welche der Errichtung der Gendarmerie 
in Os1errei,ch •unmittelbar vorangegangen sind. 

Das Jahr 1848 bedeutete für die .alte Monarchie das 
Ende des Absolutismus. Es ist bekannt, da� der Übergang 
zur konstituhonellen Monarchie nicht schlagartig erfolgte, 
sondern da� nach einigen mi�glücklen Versuchen in dieser 
�i,chtung die Ve,rtreter der absoluten Regierungsform neuer
li,ch, ali-erdings nur vorübergehend, die Macht an sich 
rei�en konnten. Doch waren die treibenden Kräfte dieses 
Zwischenspieles nicht in der Lage, die Errnngenschaflen 
der Märzrevolution . iri ihrer Gesamtheit einfach zu be
seitigen. An Versuchen, sie auf geeignete Weise unwiTksam 
zu machen, hat es nicht gefehlt. Inwieweit ,auch die Gen
d a,rmerie davon betroffen wurde, wi·rd i-n der späteren Folge 
dieses Aufsatzes geschildert werden: 

Ein sehr bedeutender Schritt des Revolutionsjahres 1848, 
der für uns von besonderem Interesse · ist, war die Auf
hebung des Untertänigkeitsverhältnisses der Bauern zu den 
Grundherren. Durch diesen Akt wurde unter anderem auch 
der sogena_nnten Patrimonialgerichtsbarkeit der Grundherren 
über ihre Bauern die Grundlage •entzogen. 

Franz Gr.af Stadion und der ·Justiz- und spätere Innen
minister D.r. Alexander Bach waren die Initiatoren der not
wendig gewordenen Neuorganisation von Verwaltun� �nd 
Gerichtsba,rkeit. Die durch den ·Absolutismus zu voll1ger 
Bedeutungslosigkeit herabgesunkenen „freien _Geme_in?en" 
wurden wieder ins Leben gerufen und geb1-etswe1se zu 
einem Bezi,rksgerichtssprengel vereinigt, in welchem ein 
vom Staate bestellte,r Bezirksrichter -di,e Geri,chtsbarke1t 
ausübte. Zur Verwaltung des Gebietes mehrerer Bezirks
gerichte wurden Bezirkshauptmanoschaften errichtet, die 
jedoch auf die Gerichtsbarkeit keinerlei Ei.nflu� hatten. 
Mehrere Bezirkshauptmannschaften wurde_n �inem Kre_is
amte unterstellt. In analoger Weise wurde _ fur die . 1m Gebiet 
eines Kreisamtes errichteten Bezirksgerichte eine O�er
behörde in Form des Kreisgerichtes geschaffen. Die na�h
sten Instanzen waren im Verwaltungswesen die Statthalterei,en 
und im Gerichtswesen die Oberlandesgerichte, welc�e. in 
den Landeshauptstädten ihren Sitz hatten. 1851 vereinigte 
man Bezi,rksgeric�te und Bezirkshaup_tmannschaften zun:i 

h
so

= 
genannten Bezi,rksamte. Die Zentralisierung von. GE:ric ts 
barkeit und Verwaltung in einer Stelle bewäh_rte sich Jedoch 
nicht, so da� in den Jahren 1868/69 die fruhere Trennung 
wieder hergestellt wurde. 

· 
. . 

Die neugeschaffenen Behörden hatten kein wirksames 
Instrument zur Verfügung, um die Befo lg_ung ihrer

d 
Adord_

nunge.n überwachen, notfaHs auch erzwingen . un ' 
f 

ah;� 
die offentliche Ruhe, Ordm.rng und S1,cherhe1t au rec _ 
erhalten zu können. Denn die ,aus der Zeit Maria _T�erert

s 
stammende Ein1richtung der Kreisdr.agoner - drei_ im . ht reich eines jeden Kreisamtes - waren klarerwe_1se nie 
in der Lage, die .anfallenden Aufgaben durchzufuhren. 

0 

Um die Zusammenhänge deutlicher darzustellen, ma
1

h�d 
wir nun noch ,einen Exkurs in das eigentliche Mutter an 
der Genda,rmerie: 

Als Napoleon in Frankreich zur Herrschaft gek�h
en 

war, g•ründete er zur Aufrechterhaltung der innere
L
n 

1
1c e_r

n
-

h ·1 d G G d' mes - eu e 1 e1 as endarmeriekorps ( ens a•r - d 
Waffen). Diese Gründung war keine Neuschöpfung

z 
s
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Napoleon konnte sich an Vorbilder aus der � 1

d 
es 

absolutistisch regierten Frankreich halten. Doc� 
kl

ur e 
d

es 

zu weit führen, die sicher interessante Entwic u
E'

g 
I 
e

; 
Exekutive in F,rankreich weiter zU1rückzuverfolgen. 
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Abteilungen dieses Gendarmeriekorps verwendete apo eon 
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auf seinen Feldzügen zu feldpolizeilichen Aufgaben. In den 
besetzten Gebieten lie� er Landesbewohner zur Ergänzung 
anwerben. Auf diese Weise lernten die meisten europä
ischen Staaten, darunter auch Osterreich, die französische 
Gendarmerie kennen. Osterreich erhielt 1815 auf dem 
Wiener Kongre� die ihm von Napoleon e�tri·ssen_en it�li�ni

·schen Gebiete zurück. In der Lombardei und in Sudbrol 
fand sich, ein von Napoleo� ei,�ge_richtetes . Ge�d_armerie
.regiment vor, das auch weiterh

i
n in_ Funktion blieb. Die 

Organisation dieses Gendarmeriereg1menles wurde dann 
von dem Ministerpräsidenten Felix Fursten Schwarzenberg 

al·s Muster für ein im ganzen Kaiserstaate_ aufzustellendes 
Sicherheitswachekorps genommen. Nach e1ng_ehenden Be-

• ,ratungen mit den zuständigen Stellen und _ einei:n Vorlr,ag 
des Innenministers Dr. Alexander Bach bei Kaiser Franz 
Joseph bewilligte dieser am 8. Juni 1849 die _Erricht�n�' 
der Gendarmerie im gesamten österreichischen R_e1chsgeb1e�· 
(Siehe Abbildung auf Seite 16 und 17 dieses Heftes.) 

Bereits im Juli 1849 wurde FML. Johann Freiherr Kem
pen von Fichtenstamm vom Kaiser mi,t der . Durchführung 
dieser Aufgabe betraut. Durch Anlegung eines strengen 
Maf}stabes bei der Auswahl der Gendarmen aus den 
Re•ihen der Armee war er von Anf,ang an bemüht, charak
terl-ich und leistung·smä�ig nur einwandfreies Pe,rsonal in 
das Korps aufzunehmen. Insgesamt war die Aufstellung von 
16 Gendarmerieregimenlern vorgesehen, di,e bis Ende Juni 
1850 auch durchgeführt wurde. 

Die oberste Leitung des Korps oblag dem Gendarmerie·
Gene,ralinspektor FML. Johann Freiherr Kempen von Fichten
stamm, de•r .  sowohl, und zwar in sicherheitsdienstlichen Be
langen, dem Minister des lnneTen, ,als auch - da die 
Gendarmerie ein Bestandteil der k. k. Arme.e war - dem 
Kriegsministerium unterstand. Den Offizieren oblag die 
übe,rwachung des Dienstes und der Disziplin, wozu sie 
Posten in gewissen Zeitabständen besid1tigten und übe,r
prüflen. 

Während· die Gendarmeri,e für die Behörden senr 
schnell unentbehrHch gewor-den war, begegnete sie bei 
der Landbevölkerung, wie alle Neuerungen, anfänglichem 
Mi�t,rauen. Doch die wirksame Bekämpfung der herrschenden 
Rechtsuns,icherheit einerseits, sowie die beobachtete Ob
jektivität und die straffe Disziplin auf der anderen Seit. 
konnten die Ablehnung bald ins Gegentei-1 verkehren. W 

Leider wurde die so ,erfolgreiche Tätigkeit der Gen
da,rmerie durch die Vor-gänge der Epoche 1852 bis 1860 
Scchwer gehemmt. W·ie ,einleitend erwähnt, gelang es den 
konservativen Kreisen des Adels, den Absolutismus vorüber
gehend wieder aufzuri�hten. Von d<=:n -�eue1; �achthabern 
wurde die Gendarmerie ,als ,revolubo�are Emnchtung be
t,rachtel, der neuzeitliche Geist, der in der Gendarmerie 
herrschte war ihnen ein Dorn im Auge. Vor allem aber 
wa,r das' gute Verhältnis, das zwischen Bev_ölkerung und 
Behörden einerseits -und der Genda•rmerie anderseits 
herrschte, der Anla� zu verschiedenen, gegen das Korps 
gerichteten Ma�nahmen. . . 

Die Leitung v,on Polizei, Sta,al�polizei und Gendarmerie 
wurde in einer Hand vereinigt. D_1e -�•olge dav,on war, da� 
der Gendarmerie auch s.taatScpol1zei-l1che Aufga�en . über
tra en wurden, zu deren Losung die Gendarm_erie Ja nie
mals berufen war. Ihr Wirkungskreis beslan?, 111 der Auf
rechterhaltung von Ru�E:• Orclnu_ng und _ _  S1cherhe1t. Nun 
aber mu�ten die 111 politischen �1n�en _voll1g unerfahrenen 

d urteilslosen Gendarmen plotzl1�h uber das politische 
Verhalten von Bezirkshaup�leuten, R1ch'.ern, Lehrern, Geist-
1. h LISW berichten. Meist auf Konfidenten angewiese ic en . .. 

"' 
. ht b' k 

n, 
konnten diese Berichte nat-urg�ma,J rnc o ,1e tiv und 
sachl'ich sein. Da sie abe-r oft die Grundlage fur ein Vor-

j 

gehen gegen die beschriebenen Personen bildeten, beg�nn 
das Vertrauen der Behörden und Bevölkerung zur Gen
da-rmerie wieder zu schwinden. Die Machthaber hatten so 
erreicht, da� die Gendarmerie zu einer verachteten, ja 
vielfach geha�ten Institution geworden war. 

Die Niederlage Osterrei-chs im Kriege gegen das mit 
Frankreich verbündete Piemont-Sardinien im Jahre 1859 hatte 
unter anderem auch den endgült,igen Sturz des Absolutismus 
zur Folge. Unverschuldet war das Korps zum Werkzeug 
dieser Kreise geworden und man möchte annehmen, da� 
nunmehr der Weiterentwicklung der Gendarmerie kein 
Hindernis mehr gesetzt war. Es entbehrt daher nicht einer 
gewissen T-ragi"k, wenn wir zu der Feststellung gezwungen 
sind, da� das Korps nun auch noch die Folgen sei·ner 
mi�bräuchlichen Verwendung zu tragen hatte. Die zur 
Herrschaft gelangte liberale Partei sah nämlich in völliger 
Verkennung der Zusammenhänge in der Gendarmerie eine 
höchst gefährliche Einri-chtung der abgedankten Machthaber. 
Man bemühte sich allen Ernstes, die Auflösung des Korps 
zu erreichen. Da jedoch Kaiser Franz Joseph dazu nicht , 
zu bewegen war, griff man zu. ,anderen Mitteln, um di·e 
Genda-rmerie des letzten Restes ihres Ansehens zu be
rauben. 1860 setzten die Liberalen unter Hinweis• auf die 
schwie-rige Finanzlage der Monarchie eine Reorganisation 
der Gendarmerie durch. Den hiezu erlassenen Reform
bestimmungen gelang es auch, ,das Korps .an den Rand 
des Abgrundes zu bringen. Sie standen vielfach im Wider
spruch zu dem weiter in Geltung bleibenden Gendarmerie
g�setz vo� 1850 und. es blieb dem Gutdünken jedes 
einzelnen uberlassen, woran er sich in Zweifelsfällen hielt. 

-esonders . schwerwiegen? waren aber die Bestimmungen, 
�onach ,die Gendarmerie den politi,schen Behörden zur 

voll_st_ändigen. und �edingungslo�en Disposition gestellt, den 
Off1z1eren _ _  d17 Leitung �-es �1chei:heitsdienstes enlzoqen 

• und der tagliche Patrou1llend1enst ,eingestellt wurde. Die 
Gebühren, wurden bedeutend verringert. Vor allem aber 
erfolgte eine radikale Standesverminderung auf etwa ein 
Drittel des bisherigen Standes, der 555 Offiziere und 
1.8.000 Mann . be\.r,�gen ha�e. Dadunch stand in der Regel 
fur de� Bereich eines B_�z1rksamtes nur ein ei•nziger Gen
darmerieposten zur Verfugung, was eine beträchtliche Ver
s�hlechterung der Sicherheitsverhältnisse zur Folge hatte. 
Diesem Zustand wurde erst durch •ein im. Jahre 1876 neu 
erlassenes Gendarmeriegesetz ein Ende bereitet. 

Von den· i� diese Zeit f_�•llenden Umstellungen scheinen 
uns .. folgende inter7ssanl: _über Anregung der politischen 
Beho:den wurden die z-ehn bestehenden Regimentskomman
den 1m Jahre 1 �66 aufgelassen und in Angleichung an die 
Verwaltungsbereiche 15 Landesgendarmeriekommanden er
richtet. Als Folge des Ausgleiches mit Ungarn wurde mit 
Handschreiben des -Kaisers vom 23. März 1867 die Auf
l?ssung der Gen�armerie in diesem lande verfügt. Schlie�
l1ch wur,de auch 1m August 1868 die Gendarmerie-General
inspektion aufgelassen und die Stelle eines Gendarmerie
inspektors errichtet, dessen Aufgaben sich in Aufrechterhal
tung der Disziplin, Perso':alangelegenheiten der Offiziere 

d der Mannschaft sowie der lnspizierung der unter
ehenden Genda,rmen begrenzten. 

D�n . Nachfolgern des FML. Johann Freiherr Kempen 
von Fichtenstamm von 1859 bis 1871 - FML. Karl Freiherr 
von Steini�ger, FML. -".'dolf Freiherr von Schönberger und 
�eneralmaior Joha.nn Ritter von Greipel - gelang es ni.cht, 
e1�e neue �ufwartsentw1cklung der • Genda.rmeri.e einzu
leiten. Erst mit der Bestellung des Obersten Heinrich Ritter 
Giesl von GieSclingen ·_zum �enda.rmerieinspeklor Ende 
�ezen:iber 1871 sta�d wieder eme hervorr.agende Persön
l1chke1t an der Spitze des Korps. Sei,ner Initiative ent-· 
stammle das Genda.rmeriegesetz von 1876. 

Die w!•chti gsten -�est_immungen wa.ren folgende: Die 
Gendarmerie wurde ga,nzlich aus dem Verbande des stehen
den Heeres herausgelöst und bi,ldete einen eigenen, nach 
militäri.schem Muste_r or�anisierten W.achkörper zur Auf
rechterhaltung der offentl 1chen Ruhe, Ordnung und Siche·r
heil. Sie unterstand hinsi,chtlich dieses Dienstes den politi
schen ·Bezi.rks- und Landesbehörden, während sie in per
sonellen, öko�omischen_ und administrativen Angelegen
heiten, dann 1m Untemchtswesen und der Dienstkontrol,le 
ihren mili.tärischen Vorgesetzten unterstellt war. In beiden 
Richtungen aber war die letzte Instanz das Landesverteidi
gungsrr.inisterium. Die Abgrenzung der Kompetenzen in 
dieser Form hat bis zum heutigen Tage ihre Zweckmä�ig
keit bewiesen. 

Mit diesem Gesetz und· der dazu erlassenen Dienst
instruktion sowie mit der Persönlichkeit des inzwischen 
zum Feldmarschalleutn:int beförderten Oberst Heinrich Ritter 
Giesl von Gie·slingen an der Spitze trat das K,orps in eine 
Epoche ruhiger und ·steter Entwicklung, die erst durch den 
Weltkrieg unterbrochen wurde. 

Der Herausgabe von Lehrbüchern wurde ein beson
deres Augenmerk zugewendet. Bisher bestand als einziges 
offizielles Lehrbuch die Gendarmeriedienstinslruktion vom 
Jahre 1850, die 1855 in Form von Fragen und Antworten 
heröusgegeben worden war. Im Jahre 1-873 erhielt die 
Gendarmerie einen Abdruck des Strafgesetzes und. der 
wichtigsten Reichs- und Landesgesetze. 1876 kam neben 
der neuen Dienstinstruktion auch die erste Sammlung von 
Reichsgesetzen und Ministerialverordnungen zur Ausgabe. 

Durch die Herausgabe einer Kanzleivorschrift für die 
Gendarmerie im Jahre 1893 erfuhr auch der schriftli,che 
Verkehr eine Vereinheitlichung. 

Der Stand der Gendarmeri,e war bi·s zum Jahre 1876 
auf 100 Offiziere und zi-rka 5600 Mann vermindert worden. 
1895 war er wieder .auf 146 Offiziere und 9303 Mann an
gewachsen, die in 14 Landesgendarmeriekommanden, 100 
Abteilungs-, 330 Bezirks- und 2373 Pos1enkommanden ihren · 
Dienst versahen. 

Im Jahre 1894 schied der bisherige Gendarmerieinspek
tor FZM. Heinrich Ritter Giesl von Gieslingen von seinem 
Posten und Gendarmeriemajor Johann Edl,er von Horrak 
trat an seine Sfelle. 

Im Gendarme,riegeselz vom Jahre 1876 war,en auch 
Details der .Or-ganisation und des Gebühr-enwesens·· ent
halten. Dies hatte si·ch in der P,raxis als unzweckmä�ig 
erwiesen, weshalb diese Angelegenheiten aus dem im 
Jahre 1894 neu erlassenen Gendarmeriegesetz .ausgeschie
den und. ihre Regelung dem Verordnungswege überwiesen 
wurde. Die wesenfüchen Punkte des Ge�etzes von. 1876 
waren beibehalten worden. Auch die neue Dienstinstruktion, 
die in dieser Fassung noch heut-e in Kraft ist, wich nur 
sehr wenig von jener des Jahres 1876 ab. 

Der letzte Entwicklungsabschnitt der Gendarmerie vor 

dem Weltkrieg, in welchem nach FML. Johann Edler von 
Horrak, FML. Josef Böller von Wclframsberg und FML. 
Michael Freiherr Tisljar von Lentulis die Stelle des- Gen
darmerieinspektors bekleideten, ist durch weitere Fortschritte 
und planmä�igen Ausbau des Korps gekennzeichnet. Neue 
Vorschriften und Lehrbücher gelangten zur Ausgabe, Be
waHnung und Adjustierung wurde den Zeitverhältnissen 
angepa�t, Gage und Löhnung verbessert, Abteilungs-, 
Bezi-rks- und Poslenkommanden vermehrt, die theoretische 
und praktische Ausbi,ldung der Gendarmen und Posten
kommandanten intensiv betrieben und die Weite,rbi!dung 
der Offiziere gefördert. Auch diese Epoche war reich an 
au�erordentlichen Ereignissen und Begebenheiten, die dem 
Korps Gelegenheit gaben, sei•�e �iels_eitige VerwendbarkE:it 
unte-r Beweis zu stellen. Es -sei h1ebe1 an das Erdbeben in 
Laibach im Jahre 1895 sowie die zahl.reichen Hochwasser
und überschwemmungskalastrophen in den Alpen und Kar.
pathen vor der Wildbachve_rbauung erinnert, wobei �ahl
rei'che Gendarmen unter Einsatz und Aufopferung ihres 
Lebens Hunderte von Mens•chen und ,g,r,o�e Sachwerte ge
rettet haben. PersoneJ.I hatte die Gendarmerie mit 224 Offi
zieren und 14.21-S Mann im Jahr� 1914 beinahe den drei
fachen Stand von 1876 er.reicht. 

Es ist keineswegs überl-rieben, wenn man behauptet, 
da� wohl alle eur,opäisc;hen Staaten Osterreich um seine 
Gendarme•rie beneideten, die, vorzüglich organisiert und 
ausgebildet, in unzähligen Fällen bewiesen- hatte, da� sie 
al,len an sie gestellten Anforderungen gewachsen war. 

Die Ereignisse auf dem Balkan vor Ausbruch des 
Weltkrieges sahen die dort stationierten Gendarmen in 
anstrengendem Grenzschutzdienst. Die Leistungen des Korps 
im Weltkriege gewinnen bei Berücksichtigung der Tatsache, 
da� die zu lösenden Aufgaben den Gendarmen völlig 
fremd waren, eine besondere Bedeutung. Gerade in den 
ersten K,riegstagen, als ,de,r Aufmarsch noch im Gange war, 
laq die ganze Last des Grenzschutzes auf den Schultern 
der Gendarmerie. Im Hinterlande war eine besondere Auf
merksamkeit auf Spione, Kundschafter und sonst verdächtige 
Personen zu richten. überdies war noch ein umfangreicher 
Ordnungs- und Verkehrsregelungsdienst beim Aufmarsch 
der Armeen zu leisten. 
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Im Jänner 1917 übernahm FML. Fr�nz Kanik den Posten 
des Gendarmerieinspektors. Unter seiner Führung versah 
das Korps den durch die lange Kriegsda_uer i�mer schwie
riger und umfangreicher gew<:rdenen D1e�st in gewohnter 
Weise. Bekämpfung des Schle1chhan�els, l?be:wachung �er 
Lebensmittelaufbringung. Sicherung kriegsw1cht1ge_� lndustr1�
betriebe, wa-ren die Aufgaben, :nit deren Durchfuhrung die 
Gendarmerie sich in immer steigendem Maf;e zu befassen 
haHe. 

Im Herbst 1918 trat der Zusammenbruch der Mittel
mächte ein. Daf; die Aufteilung der Monarchie nicht rE;i
bung.slos vor sich ging, ist bekannt. Ebenso bekannt 1st 
aber auch, daf; es das alleinige Verdi

E;
nst _der _ staatlich_e_n 

Sicherheitsexekutive war, wenn Osterreich in dieser kriti
schen Zeit vor dem Sturz in ein Chaos bewahrt werden 
konnte. Plünderungen und Überfällen durch rückflutende 
führerlose Soldaten und lichtscheue Elemente muf;te oft 
mit Waffengewalt .entgegengetreten werden, wobei die 
Gendarmen Mut und Entschlossenheit für die Sicherung 
des neuen Staatswesens bewiesen. 

Die völlige Umgestaltung der staatlichen und ver
fass.ungsrechtlichen Verhältnisse · in Os!,erreich br.achte not
wendigerweise auch eine Änderung der Organisation der 
Gendarmerie mit sich. Sie wurde bereits wenige Tage nach 
Ausrufung der Republik ihres militärischen Charakters ent
kleidet, in einen Zivilwachkörper umgewandelt und dem 
Stacatssekretär des Innern als oberste Instanz unterstellt. 
An die Spitze der Gendarmerie trat der Gendarmerie
zentraldi-rektor, der dem Staatssekretär des Innern verant
wortlich war. Auf den Posten des Zentraldirektors wurde 
Gendarmerieoberstleutnant Dr. Friedrich Gampp berufen. 

Durch das Gendarmeriegesetz des Jahres 1918 wurde 
den Gendarmen der Beamtencharakter zuerkannt; sie wur
den in die Rangklasse der Staatsbeamten eingereiht. Ferner 
wurden sie der Zivilgerichtsbarkeit unterstellt und die 
Disziplinarkommissionen zur Handhabung des Disziplinar
strafrechtes geschaffen; Personalausschüsse wurden i,ns _ 
Leben gerufen. Die alten Uniformen ersetzte man durch 
eine zweckmäf;ige, sandfarbene Bekleidung mit Tellerkappe, 
neue Dienstgradbezeichnungen und Rangabzeichen wurden 
eingeführt. 

In der Zeit, da Zentraldirektor Dr. Friedrich Gampp 
die Leitung des Korps in Händen hatte, f.allen zwei für 
die neuerstandene Republik wichtige Ereignisse, in denen 
die Gendarmerie in hervorr-agender Weise -engagiert war: 
Die Übernahme des Burgenlandes und der Kärntner Ab
wehrkampf. 

Bereits im Juli 1919 wurde in Wiener-Neustadt die 
„Ger.darrr.erie-Grenzschutzabteilung" unter dem Kommando 
des Gendarmerieoberinspektors Georg Orn�uer aufges�ellt. 
Diese Abteilung war vor-ausschauend i_n Abteilungs-, Bez1r'ks
und Postenkommanden gegliedert, wie sie in dem neu zu 
übernehmenden Bundesland eingesetzt werden sollten. Als 
im August 1921 endlich die Obernahme des BurgenlaAdes 
durch die österreichischen Behörden erfolgen_ sollte!. kam 
es trotz der gegenteiligen Versicherunge_n der interallnerte!1 
Militärkommission zu Zusammenstöf;en mit bewaff�eten �rei
schärlern die sich der Besetzung durch Osterreich wider
setzten. Die Auseinandersetzung nahm in den ersten SE:p
tembertagen immer schärfere Formen an. Die Gendarmerie
und Freiwilligenverbände, völlig unzureichend �ewaffnet 
und ausgerüstet und zahlenmäf;ig in der M1nderhE:1�, . .'":'aren 
daher nicht in der Lage, die A:ktion ohne mtl1tarisc_he 
Unterstützung erfolgreich zu beenden, son�e�n mu�ten si�h 
schlief;lich über Anordnung der Militärm1ss1on wieder 
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ziviler Wachkörper klar unter Beweis gestellt. 
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stärkten- Landesgendarmeriekommando für Kärnten über
tragen. Unter dem Jubel der Bevölke:un� erfolgte �for 
Einzug der österreichischen Gendarmerie in die Abst11n
mungszone. 

Die junge zivile Gen�armerie halte ihre Treue zu Volk 
und Staat durch die Tat bewiesen, wofür .auch die Verlust
ziffern mit 60 Gefallenen und einem Vielfachen an Ver
letzten eindrucksvoll sprechen. 

Nicht unerwähnt soll auch die Einrichtung der Bahn
gendarmerie bleiben, die, entstanden al� Fol�e der un
sicheren Verhältnisse der Nachkriegszeit, sich bestens 
bewährt hatte. Da die unmittelbare Bewachung des Bahn
bereiches nicht voll befriedigte, sondern das weitverzweigte 
Netz der Diebsbanden aufgedeckt und unschädlich gemacht 
werden sollte, wurde eine Ausforschungsabteilung errichtet, 
die sehr erfolgreich arbeitete. Diese Ausforschungsabteilung 
ist die Keimzelle der heutigen Erhebungsabteilungen, be
ziehungsweise -gruppen bei den einzelnen LandesgE:ndar
meriekommanden. Mit zunehmender Besserung der Sicher
heitsverhältnisse wurde die ursprüngliche Bahngendarmerie 
nach und nach wieder abgebaut und der verbliebene Rest 
schlief;lich im Mai 1925 der Wiener Sicherheitswache an
gegliedert. 

Es muf; noch nachgeholt werden, daf; Dr. Friedrich 
Gampp im November 1922 von dem Pos)en. des Zentral
direktors schied und der Landesgendarmeried1rektor Georg 
Ornauer als Nachfolger berufen wurde. Diesem fiel die 
undankbare Aufgabe zu, die durch den Friedensvertrag 
auferleg•te Reduzierung des Standes der Gendarmerie auf 

6449 Beamte durchführen zu müssen. _. J 
Unter der Leitung des Anfang 1924 neu bestE:llte� 

Zentraldirektors Franz I\Jusko ging das Korps seinem 
75. Geburtstag entgegen, der in würdiger Weise bE:

g_angen 
wurde. Die folgenden Jahre galten der Modern1s1erung 
des ,gesamten Korps. Um den Zeiterfordernissen gerec�t 
zu werden wurde dem Ausbau des Kr,attfahrwesens ein 
besonderes' Augenmerk zugewendet; die r:,-iotorisiE:rung 
wurde in Angriff genommen und trotz besche1�ener f1na�
ziel•ler Mittel des Staates mit Nachdruck vorgetrieben. Ski-, 
Alpin- und Kletterkurse sorgten für die beste Schul�ng 
der Beamten für den Diem;t in den gebirgigen Teilen 
Osterr,eichs. Schwimmen und Zillenfahren war für die 
Gendarmen an der Donau und den übrigen gröf;eren 
Flüssen gelegenen Posten eine notwendige Vorausset�ung 
für ihren Dienst. In Verbindung mit dem Ausforschungsd1enst 
fanden Daktyloskopie und Photographie Eingang in die 
Gendarmerie; Gerichtsposten sowie Bezirkskommanden wur
den mit den nötigen Gerät,en ausgestattet und auch der 
Funkdienst wurde in der Gendarmerie aufgebaut. 

Im Jahre 1929 übernahm der SteUvertreter des Zentral
dir,e'ktors, Gendarmerielandesdirekt-or Jakob Burg, die Nach
folge des scheidenden Zentraldirektors Franz Nusko. Die 
Stelle des Gendarmeriezen.traldirektors wurde im Jahre 1930 
aufgelassen und dafür die Stelle eines Generalinspektors 
geschaffen, der dem Bundeskanzleramt als Hilfskraft bei
gegeben und dem Innenministerium unterstellt war. Gleich.
zeitig erfuhr auch die Heranbildung des Nachwuchses durc� 
die Er.richtung der Gendarmerie-Zentralschule eine Ver
einheitlichung. 

Bis zur Okkupation Osterreichs durcf-i das national
sozialistische Deutschland war das Gendarmeriekorps weit über die Grenzen Osterreichs al.s mustergültig in bezug 
auf Or.ganisation, Ausbildung und Leistung bekanntgeworden. 
Beweis dafür ist die Entsendung von Polizeibeamten und Offizieren vieler Staaten zum ?tudium der Einrichtungen 
der österreichischen Gendarmerie. 

Mit der Besetzung Osterreichs durch die deutsche 
Wehrmacht hatte die österreichische Bundesgendarmerie in 
ihrer bewährten Form zu bestehen aufgehört. Viele Be
c1mte wurden wegen ihr,er österreic�ischen. �esinnung und 
gegnerischen Einstellung zum . Nat1onalsoz1alisi:nus gemaf;
regelt, entlassen, in Konzent'.at1onslager verschickt oder zu 
noch ärgeren Strafen verurteilt. 

Mit dem Sieg der alliierten �ächtE; im . zweiten Welt
krieg war Osterreichs Ei_gen�taatlichke1t w1ederh_ergestellt 
worden. Aber wie sah es 1n diesem_ lande __ au�! Die letzten 
Kriegsmonate hatten sich vor_ allem in den osthchen Bundes
ländern kat.as!-rophal ausgewirkt, da grof;e Teile von ihnen 
zum Kampfgebiet gewo_rden war,en. Nach der Befreiung 
Ost-Osterreichs �-urch die Rote Armee warE:n Verwaltung, 
Verkehrslage, Ernahrungswesen, kurz alle Zweige des öffent- 1. Alpindienst. 2. Grenzkontrolle. 3. Fernschreiber. 4. Bahngend3rmerie. 5. Kriminalistik (daklyloskopieren) 

7. Spurenabformen. 8. Patrouillengang. 

6. Verkehrskontrolle. 
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liehen Lebens in diesem Gebiete völlig desorganisiert und 
lahrr,gelegt, wähnend die westliohen und südlichen Bundes
länder den Zusammenbruch der deutschen Herrschaft, dc1 

ihnen Kampfhandlungen grof,en Strls erspart geblieben 
waren, verhältnismäf,ig unberührt überstanden hatten. 

Bei dem Aufbau des neuen Staates aus den vorhan
denen Trümmern stand, wie nach dem ersten Weltkriege, 
di-e Gendarmerie in vorderster Linie. Waren die Schwierig
keiten schon damals bedeut-ende ·gewesen, so schienen sie 
1945 manchmal unüberwindlich; und trotzdem wurden sie 
immer gemeistert. 

Vordring·lichstes Gebot der ·Gendarm�rie war es, Ord
nung, Ruhe un:d Sicherl,e,iit auf dem flachen lande wieder
herzustellen. Dies war· keine leichte Aufgabe, wenn man 
bedenkt, eine wie grof,e Zahl von Ausländern, Displaced 
Per.sons, Flüchtlingen un·d schNef,lich auch entsprungenen 
oder sonst· frei-gewordenen kriminellen Insassen der Str-af< 
anstalten sich in' Oster:reich 1945 aufhielt. 

Ber-ei1s am 27. AprN · 1945 war die oberste Leitung 
der Gendarmerie - sie erhielt die Bezeichnung Gendar
meriezentralkommando - beim damaligen Staatsamte für 
Inneres durch Staatssekretär Franz Honner errichtet worden. 
Zum Zentralkommandant-en wurde Gendarmeriemajor Emanuel 
Stillfried bestellt. 

Da im :Zuge des Vo�marsches der R,oten Armee sich 
äie meisten Gendarmeriepost,en über deutschen Befehl 
nach dem Westen hatten ahs,etzen mü;ssen, waren in Ost
Osterreich unmittelbar nach der Befrei-ung beinahe keine 
Gendarmen verfügbar. Ein Aufruf an alle aktiven Beamten, 
aber auch an jene, die sich bereits im Ruhestand befanden, 
sid1 zum Wiederaufbau der Gendarmeri-e zur Verfügung 
zu stellen, hatt,e vollen Erfolg; bereits· wenige Wochen nach 
der Befreiu�g konnte hier der Di•enst wieder aufgen:immen 
weriden. Doch a,n vielen Ort,en warteten die Gendarmen 
Befehle er,st gar nicht ab, -sondern bildeten sofort nach 
dem Abzug der' deutschen Truppen aus ·geeigneten Hilfs
kräften Ortswehren, mit denen sie den Sicherheitsdienst 
so lange selbständig versahen, bis sie von höheren Stellen 
nähere Weisungen erhielten. 

Die Hauptlast der Aufbaua-rbeit lag zu einem Teil auf 
den Schultern der Pensionisten, di;e in die Lücke, die durch 
da•s Ausscheiden vieler durch iii1re Bindun,ge·n an die NSDAP. 
belasteter Gendarmen entstanden war, einsprang-en - und 
zum anderen wurde sie von der -g,rof,en Zahl junger Hilfs.
gendarmen getr.agen, di•e neu -eingestel:lt wurden, um den 
gesteigerten Anforderungen gerecht zu werden. 

Da'S niederöste•rrei-chi·sche Landesg,enda·rmeriekommando, 
dem zu dieser Zeit auch die Gendarmen des Burgenlandes 
und des Mühlviertels noch unterst,ellt waren, hatte wohl die 
-g-röf,ten Schwieriakeiten zu überwi,nden. Viele Gendarmen 
fanden, al1s sie in� ihr,e Dienstort-e zurüökkehrten, die P-osten
unterkün.fte anderweirig besetzt oder völlig unbrauchqar 
und ausgeplündent vor. ,In mühevoller- Kl,einarbeit - die 
Beschaffung jedes Möbelstückes . stief, oft auf unzählige 
Hindernisse - muf,ten die Räume für Dienstzwecke instand 
gesetzt werderi. In Wien, in den Gebäuden des Zentr.al
kommandos · und des Landesgendarmeri,ekommandos für 
Niederösterrei-ch waren die Verhältnisse nicht besser. Durch 
den Verlust des gröf,ten Teiles an Waffen, Ausrüstungs
geger:iständen, aber auch wichtigen Aktenmateri·als bedingt, 
muf,te der Dienst anf.angs mit gänzlkh unzulänglichen 
Mitteln versehen werden. Auch die Neubes-chaffung von 
Bekleidung und Ausrüstung für die grof,e Zahl der Neu
einstellungen war kein lei-cht zu lösendes Problem. 

Neben dem Wiederaufbau des Korps muf,te aber auch 
an die Ausbildung des jungen Nachwuchses gedacht wer
den. Zu Beginn des Jahres 1946 waren i-n allen Bundes
ländern Gendarmerieschulen erri,chtet worden, i-n denen 
erprobte Lehrer, aber auch geeignete junge Hilfskräfte die 
fachliche Ausbildung der Hilfsgendarmen durchführten. 

Mit der Wiederaufnahme des normalen Dienstbet-r1ebes 
machte sich bald das Fehlen jeder technischen Ausrüstung, 

namenfli.ch von Kraftfahrzeugen, unangenehm bemerkbar. 
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Ebenso waren nur wenige geeignete Waffen verfügbar. Mit 
Unter.stützung der Besatzungsmächte konnte hier einiger
maf,en Abhilfe geschaffen und wenigstens das dringendst 
benötigte Material bereitgestellt werden, Abteilungs- und 
Bezir.ksgendarmeriekommanden konnten tei·lweise mit Per
sonenkraftwagen ausgestattet werden; weitere Kraftfahrzeuge 
wurden für den motorisierten Überwachungsdienst auf den 
wichtigsten Bundesstraf,en eingesetzt. Dies hatte sich bei 
der a·llgemein her,rschenden Unsicherhei-t und für eine 
erfolg·reiche Bekämpfung des Grof,schleichhandels als be
sonders notwendig erwiesen. 

Auch die Bahngendarmerie 
übernahm wie im Jahre 1918 
wichtiger Gütertransporte. 

wurde wieder errichtet und 
den Begleitschutz lebens-

Im Zuge der weiteren Normali•sierung der Verhältnisse 
wurde da•s Landesgendarmeriekommc1ndo fü.r Niederöster
reich auf das eigentl-iche Gebiet des Bundeslandes be
grenzt und das planmäf,ig vorgesehene Landesgendarmerie
kommando für das Burgenl�nd in Eisenstadt wieder ein
gerichtet. 

In Angleichung an die Zonengr-enze wurde in dem bis 
dahin vom Landesgendarmeriekommando für Niederöster
reich betreuten Mühlviertel ein eigenes Landesgendarmerie
kommando mit dem Sitz in Urfahr geschaffen. 

· Daf, auf,er den materielle� Schwierigkeiten der Dienst 
auch von der Tatsache der Besetzung Osterreic�s beeinfl��� 
wi,rd, liegt klar auf der Hand. Jedes Gendarmer1�komma�äo 
ja jeder einzelne Gendarm, muf, bei •sei,nen Dienstverrich
tungen trachten, mit den zuständigen· Kommandanturen der 
jeweiligen Besatzungsmacht in gutem Ei�vern�hmen zu 
stehen und .sich ihrer Unterstützung und M1tarbe1t zu _ve�
sichern. Andersei-ts muf, er aber oft auf,er den österre1_ch1-
schen Gesetzen auch jene der Besatzungsstaaten beruck
sichtig-en. Diesen P,roblemen sah sich seit Bestehen der 
Gendarmerie noch kein Gendarm gegenübergestellt. 

Das völlige Fehlen eigener mi-1-i-tärischer Kräfte in Oster
reich machte es notwendig, daf, der Gendarmerie auch der 
Schutz der Grenzen übertragen werden muf,te i es kam 
zur Aufstellu.ng der Grenzgendarmerie, die in Form von 
Gr-enzgendarmerieposten und Expos,ituren die Überwachung 
der Bundesgrenzen zur Aufgabe hat. 

Der Wiederaufbau der öst,erreichischen Gendarmerie 
ist noch lange nicht abgeschlossen; immer noch muf, in 
gemeinsamer Arbeit all-er getrachtet werden, einen den 
herrschenden Zeitverhältnissen angepa.f,ten Friedenszustand 
herzustellen, bezi,ehungsweise zu e·rhaHen. Daf, normale 
Verhältnisse noch nicht erreicht sind, davon zeugen die 
hohen Blutopfer der Gendarmerie •seit 1945; in Erfüllung 
ihre� schweren Pfi.ichten und ihres Gelöbnisse� sind nie�' 
weniger als 94 Beamte gefallen und 210 weitere schwe�· 
verwundet worder:i. 

Die österreichische Genda•rmerie sah sich seit ihrer 
Gründung noch ·nie in eine derart ·schwierige Lage 'versetzt 
wie die, in der sie sich seit 1945 be�indet. In allen Teilen 
Osierreichs, über die der Krieg hinweggegangen ist, muf,te 
buchstäbl.ich aus dem Nichts her,aus der . Wiederaufbau 
begonnen werden. Die ganz Alten und di-e ganz- Jungen 
haben· sich brüderlich die Lasten -geteilt. D.af, die seit 
1945 erzielten Erfolge mögl'ich waren, i·st dem Pflichtbewuf,t
sein der al1en Genda1rmen ·ebens-o wie dem f.reudigen 
Zupacken des 'jungen Zuwachses zu danken, der unter fach
gemäf,er Leitung voll und ganz ,seinen Mann gestellt hat. 

Diese Eigenschaften: Pflichtbewuf,tsein, Verantwortungs
freude, F,reude am Beruf und vor ,allem selbständiges 
Handeln, werden ·stets die beste Gewähr dafür bi-eten, daf, 
Oster-reichs Gendarmerie eingedenk ihres Wahlspruches: 

,,T a p f e,r u n -d t•r e u" 

so wie in den vergangenen hundert Jahren auch in Zukunft 
ein venläf,liches Instrument der Staatsführung, zugleid1 aber 
auch der be-st-e Freund und Helfer unserer schwergeprüften 
Bevöl'ke,r,ung sein wi-rd. 

(Jt11l0-11-

deß- ii-ltlt<--t<--eie/Li„J„etu!-1L .(Jenda1cn1u!1-Ü!,, 

(DER ALTE LAUTERBACH) 

Beim n.-ö.- Landesgendarme·riekomrhando in Wien ka�n 
man oftmals d_en geflügelten Satz hör;,n: ,,Nehmen S1f sich ein Beispiel am alten La�terbach ! , v.:enn man au 
ein Vorbild treuester Pflichter-füllung hinweisen will udd 
damit jüngeren Kameraden den Weg zeigt, über bestehen e 
Schwierigkeiten hinwegzukommen. 

. . Wenn die österreichische Bundesgendarmerie die Fe1e1 
ihres hundertjährigen Bestandes begeht, hat der 1:Jes�J.' der 
Gendarmerie ein halbes Jahrhundert Dienstzeit 1n iesem 
Elitekorps zurückgelegt. Er trug noch den Federhut, kann_te 
durch Jahrzehnte den Korkhelm als Kopfbedeckung, und _ist 
heute mit der traditionellen österre1ch1schen _Gendarmerie
mütze zu sehen, wenn -er sich im Dienst befindet. 

,Jahrzehnte hindurch war er als Lehre: an der Gendar-

dete sich L a  u t e r b a c h, um beim Aufbau der Gendar
mer.ie- wieder seine wertvolle Kraft dem Dienst zur Ver-
fügung zu -stellen. • .. In Anerkennung seiner einmaligen Leist�ngen „ fur das 
Korps erfuhr L a  u t e r b a c h  im Jahre 1946 die B�fo_rderung 
zum Gendarmerie-Stabsrittmeister. Eine Ehrung, die 1�m alle 
jene Gendarmen von ganzem Herzen gönnen, die ihn ,als 
Menschen, Untergebenen und Vorgesetzten kenne'nzulernen 
das Glück hatten. 

merieschule in Wien tätig. Hunderte, Ja Tausen�e voht 
-

robegendarmen waren seine Schüler. Aber dan:11t 
b

ni_� 
enug. Der alte L a  u �e r b  a c h  war ei� enger Mitar 

Ab:� � des verstorbenen Sektionschef_ Dr. Friedrich G a  m_p P· . 
h auch vielen anderen Offizieren vermittelte er sein reic es 

Es ist in den meisten Fällen so, daf, man Menschen 
nicht mehr gerne im Dienst sieht, wenn sie alt_ gew':'rden 
sind. Und das ganz besonders in jenen .Fällen, wo_ man 
erkennen muf,, daf, selbst das Alter den schon von fruherer 
Zeit her als ha,rt und scharf bekannten Vorgesetzten n-o�h 
immer nicht zu Güte und Menschlichkeit geführt hat. B

E;
1m 

alten La u t e r b  a c h  aber ist ·es and
<:

rs. Man kennt ihn 
schon von früheren Tagen her als, einen hochachtbaren 
Menschen, mit Güte und reiche_:r Herzensbildung. Da� Alter 
hat diesen Greis nur noch mehr zur wahren Mensch11chke1t 
hingeführt. Man kann das an . dem Wesen und den 
untrügbar gütigen Augen Jederzeit feststellen, und daher 
wünschen alle Gendarmen, daf, der gute, . alte L a  u_ t e r
b a c h noch recht lange im Gendarmenekorps dienen 
möge. L a  u t e r b a c h  ist der Idealtyp eines Vorgesetzten, 
dem gegenüber man schon aus Liebe heraus seine Pflicht 

I, 

Gendarmeriewissen und -können. 

1932 trat L a u t e  -r b a c h  als · Gendarmeriebezirks

inspektor in den Ruhestand. Aber dennoch stand er 
5 

n�t 
immer im · engsten Kontakt mit dem Korps, Als_ 19� ie 

österreichische Gendarmerie im ,alten Geiste w17
der ne

1
u 

erstand und überall Mangel an Beamten herrscnte, me - voll und ganz erfüllt. R. N. 

,..,, .... 

ccnläßliJl· des huncledjäln·i.gen 'j'je�ehens der 't:iendarmerie bei clee 

zenfrnlen �eiet· i.n �i.en 
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DEMOKRATISCHE /2 IJ � taatJ-/(YJ-ICflllleJIL

In der heutigen Zeil befa�t sich fast jeder Mensch 
mit dem Begriff der Demokratie und wohl nur einem 
geringen Teil unseres Volkes ist dabei der geschichtli•che 
Werdegang und die verschiedenen Formen dieser Staats
form sowie das Wesen der Demokratie bekannt und bewu�t. 
Die g e s  c h i c h  t I i c h e W u r z e I der Demokratie liegt in 
der R e  f o •r m a t i o n. Vor dieser gab es durch das ganze 

• Mittelalter nur monarchisch eingestellte Formen der Staats-
-· 

lenkung. Als z w e i t e W u r z e I mu� die U n a b h ä n g i g

k e i t s b e w e g  u n g in Amerika in de,r zweiten Hälfte des 

18. Jahrhunderts bezeichnet werden. Es ging damals um die 

Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte und um die 

Gleichstellung des Individuums. Die d r i t t e W u •r z e I liegt 

im N a  t u  r·r e c h t, einer Bewegung, mit der sich auch die 

Wissenschaft seit Beginn der Reformation befa�te. Das Vor

bild der französischen Revolution 1789 war der Gedanke des 

G e s e 1 1 s c h a f t s v e r t r a. ·g e s, auf dem die· Existenz des 

Staates ber'uhen sollte. Das Wesen der Demokratie liegt in 

dem Gedanken, da� die Gesamtheit des Volkes, also eine 

gleichberechtigte Genossenschaft, Träger der Staatsgewalt 

ist. In einer Demokrafie gibt ·es keine Vor-rechte, weder be

stimmter Gesellschaftsk•reise _oder Berufsklassen, noch ein

zelner Personen. Das Volk. in seiner Gesamtheit ist Träger 

der Staatsgewalt. Natürlich bedarf die Demokratie auch 

einer entsprechenden Formung oder Organisation, denn es 

liegt auf der Hand, da� das Volk, noch dazu in gr�:3eren 

Staatsgebilden, nicht in jedem einzelnen Falle und zu Jedem 

einzelnen Gesetzes- oder Verwaltungsakt zusammentreten 

•• kann, um darüber zu entscheiden. Dieses wäre all�rdings 

di� idealste Form der Demokratie und wird als u n m I t t e 1-

b a r e D e m  o k  r a t  i e bezeichnet. Bei einer u n m i t t e 1-

b a r e n D e m o k •r a t i e werden die Hauptfunktionen durch 

das örtlich vereinigte Volk ,ausgeübt, zum Beispiel kann sich 

das Volk unmittelbar vorbehalten: Die Entscheidung über 

Krieg und Frieden, die Bestellung wichtiger staatliche,r 

Funktionäre u. dgl. Geschichtliche 'Beispiele einer solchen 

unmittelbaren Demok,r.atie sind die Schweizer Urkantone Uri, 

Glarus und Appenzell. Doch auch diese Landgemeinden, 

verhältnisniä�ig kleinen Umfanges, sind nicht durchwegs 

unmittelbare Demokratien, werden aber dennoch zu den 

unmittelbaren Demokr,atien gezählt, weil auch heute noch 

dort das V<0lk u n m i t t e I b ,a •r zusammentritt, um wichtige , 

Regierungsakte durchzuführen. 

Die zweite Form der Demokratie ist die m i t t e I b a r e 
o d e r  r e p r ä s e  n t a t  i v e D e m  o k r a t  i e. Hier besteht 
folgendes Prinzip: Das Volk ist zwar Träger der Staats
gewalt, es übt dieselbe jedoch n i c h t u n m i t t e I b a r 
aus, es veriammelt sich nicht mehr, um staatliche Akte vor
zunehmen, sondern überlä�t dies ständigen Vert,retern, 
sogenannten R e p r ä s e n t a n t,e n  ·d e s  Volk e s. Dahe,r 

Von Gendarmeri<?obersl Dr. ERNST MA YR 

Landesgendarmeriekommandant für Oberösterreich 

auch der Name repräsentative Demokratie. Das Volk über- -
gibt seine ganzen Kompetenzen an verschiedene Organe 
und teilt sie so auf, da� ein gewisses Gleichgewicht eintritt. 
E s  i s t  s c h o n .s e h r  f r ü h  in a l l e n  D e m o k r'a tje n 
z u  d i e s  e r F o •r m g e k ,o m m  e n, weil es auf der Hand 
liegt, da� bei Grö�erwerden und Wachs�n eines Staates 
das Volk sich nicht mehr versammeln kann, sondern Ver
treter entsenden mu�. Dazu 'kommt die Kompliziertheit der 
wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse, die von Haus 
aus eine A r b e  i t s t e i I u n g erfordert. Jedoch nimmt das 
Volk von Zeit zu Zeit Einflu� auf die Gestaltung seines 
Willens d u -� c h A b  h a I t u n  g v o n  W a h I e n. 

Eine dritte Form ist die g e m i s c h t e D e m'° k r a t  i e. 
Der Grundgedanke liegt hier in der Kombination von un
mittelbarer und mittelbarer Demokr.atie. Das Repräsentations
system ist hier die Regel, die unmittelba,re Demokratie die -
Ausnahme. Ferner tritt hier die unmittelbare Demokratie in 
einer anderen Form ,auf, indem sich das Volk hier nicht 
mehr tatsächlich versammelt, sondern es nimmt n u r A b
s t i m m u n g e n v o r. Die Formen der 11.bstimmungs
demokratie sind verschieden. Entweder ist es ein V o I k s
b e ,g e h r e n  oder ein Vo l k s e n t s c h e i d  oder ein 
V o I k s v e t  o. Das Volksbegehren besteht darin, da� eine 
besti[llmte Anzahl von Bürgern eine Volksabstimmung v o r 
B e s  c h I u � der Volksvertretung verlangt. Die Tätigkeit 
des Volkes besteht hi,er darin, nicht gewisse Beschlüsse 
der Volksve,rtretung hinterher zu korrigieren, sondern die 
Volksvert.retung zu einer bestimmten gesetzgeberischen 
Tätigkeit z u  v e r  a n I a s s e n. Der V o I k s e n t s c h e i d 
ist eine Funktion des V-olkes n a c h b e e n d e t e r T ä t i g
k e i t d er V o  I k s v e •r t r e t  u n g, aber zum Unterschied 
vom Veto v o r  -der Perfektion des Gesetzes. Beim Volks
entscheid ist die Gesetzesperfektion aufgehalten. Das 
V o  I k s v e t'° schlie�lich besteht darin, da� binnen eine·r 
bestimmten Frist eine bestimmte Bürgerzahl berechtigt ist, 
gegen einen Gesetzesbeschlu� der Volksvertretung Ein
spruch zu erheben. Wird die Zahl erreicht; kommt es f'.Ur 
Volksabstimmung über ein b e •r e i t s b e s t e h e n d e s  
G e s e t z. Die Heimat dieses Volksvetos ist die S c h w e iz. 

Bei Demokratien ,republikanischer Staatsform unter
scheiden wir P-r ä s i d e  n t s c h a f t s- und K o 11 e g i a I
r e  p u b I i k e n. Von einer Präsidentschaftsrepublik spricht 
man, wenn der Träger der ,obersten 'Vollzugsgewalt eine 
e i n z i g e Person ist. Als Beispi�I wären nur die Ver
einigten Staaten von Nordamerika anzuführen. Die K o 11 e-
9 i a I r e  p u b I i k hingegen besteht darin, da� der Träger 
der obersten Vollzugsgewalt nicht -eine einzelne Person ist, 
sondern ein Kollegium. So zum Beispiel die Schweiz. 
A u c h  u n s e r e  B u n d e s l ä n d e r  i n  Os t e r r e i c h  
s i n d  e i g e n  t I i c h  K o 11 e g i a I r e  p u b I i k e n, weil 
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hier Träger der Landesvollzugsgewalt die L a  n d e s  r e g  i e
r u n 9 - al_so ein mehrköpfiges Kollegium - ist. 

Um schlie�lich überhaupt von einem Staate sprechen 
zu können, !11Üssen d r e i EI e m e n t e vorhanden sein. 
Die.se sind: Das S I a a I s g e b i e t, das S t a a t s v o I k und 
die S t  a .a t s g e w a I t. Fehlt eines dieser drei Elemente, 
oder ist eines nur in unzulänglichem Ma�e v-orhanden, 
können wir nicht von einem Staate sprechen. So sind zum 
Beispiel in noch unerforschten Teilen der Erde Gebiete 

vorhanden, die man nicht als Staat ansprechen kann, weil 

dort zwar ein Staatsgebiet und vielleicht auch ein Staats
volk vorhanden ist,. jedoch keine Staatsgewalt. 

Die Demokratie ist eine Staatsform, die gerade in 
Staaten, welche erst in. jüngerer Z€it wieder zu dieser 
Staatsform zurückkehren konnten, von vielen ihrer Bürger 
oft nicht richtig verstanden wird. Es wäre falsch, unter 
Dem.okratie zu verstehen, da� jeder tun und lassen kann, 
was er will. W a h r e D e m o k  r a I i e e r f  o r d e  r l  e i n 
h o h e s M a � von E i n sic h t, S e I b s I d i s z i p I i n  
u n d B e s  c h e i d u n g d e s e i n z e I n e n. Anderseits ist
es klar, da[3 in einer demokratischen Republik keine Sonder
rechte, wie schon eingangs erwähnt, bestehen können. Die 

Gleichheit der Menschen vor dem Gesetze verbürgt zu
mindestens im Prinzip den Grundsatz der Demokratie,f

)

' 
Wohl gemerkt, Gleichheit v o •r d e m  G e  s e I z e ! Aber 
auch in einer Demokratie mu� neben den vielen Rechten, 
die. der Staatsbürger besitzt, hervorgehoben werden, d a  � 
a u c h s e i ';, e P f I i c h t e n v o n b e s o n d € r e •r h O h e r 
B e d e  u t u  n g s i n d. Gerade in einer Demok_ratie wi

'.
d

es Pflicht jedes einzelnen Staatsbürgers sein mussen, 
.. 

die 

gesetzlichen und moralischen Verpflichtungen gegenuber 
dem Gemeinwesen r e s  t I o s zu erfüllen. Diese Pflichten 
sind beispielsweise Treue zum Staate, Steuerpflicht, Ver
pflichtung gewisse öffentliche. Funktionen zu überneh�en, 
wie Schöffen- und Geschworenenaml u. dgl. In einer 
Demokratie mu� jeder einzelne sich um so 1:1ehr bewu�I 
sein, da� jede Handlung z u m  S c h a d e n d es G e-
m e i n w e s  e n s, also des Staates, a u c h ihn .selbst treffen 
mu�. Ein Vergeuden von Staatseigentum ist undemokratis�h. 
Ein Wüten gegen die ruhige Entwicklung des Gemein
wesens ist undemokratisch. Umgekehrt mu� j ed e r B e-
a m t e d e s  S t a a t e s  jederzeit das BewufJtsein in sich 
tragen, B e .a u f t •r a g t e r s e i n e s V o I k e s z u s e i n, 
was ihn doppelt verpflichtet, seinen Mitbürgern gegenüber 
nicht als Herrscher aufzutreten sondern �ls Diener, also als a'i 
Helfer und Förderer des Volkswohls. Es liegt auf der Hand,� 
da� in Zeiten nach gro�en politischen oder sozialen Um
wälzungen die Menschen au�er Rand und Band geraten, 
die Instinkte und Leidenschaft.en des einzelnen stärkere 
Wellen schlagen ,als in langen Zeilen ruhiger Entwicklung. 
Es ist ferner klar, da� unter solchen Umständen viele 
Menschen die demokratische Staatsform gerne gebrauchen, 
um sie auf ihre We ise .auszulegen. Meist jedoch nicht 
im guten Geiste des Gemeinwohles, sondern in egoistischer 
Denkungsweise. 

Der Gendarmeriebeamle, um abschlie�end auf unseren 
eigenen Stand zu sprechen zu kommen, ist in hohem Ma�e 
berufen einerseits als Hüter der Gesetze, anderseits als 
Helfer 

1

seines Volkes a u s  g I e i c h e n d, a u f k I ä r e n d, 
v e r m i t t e I n d und h e I f e n d zu wirken. 

Dazu ist. jedoch nötig, da� er selbst wahrhaft v-om 
Geiste echten demokratischen Denkens beseelt ist und 
seinen Mitbürgern gegenüber n i c h I a I s d e s p o t ir 
s c h e s P o  I i z e i o r g a n a u f  h i t t. Nicht das Volk ist 
für den Gendarmen, sondern der Gendarm für das Volk 
vorhanden. 

• 
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Aus dem Institut für gerichtliche Medizin der Universität Wien 
Vorstand: Professor Dr. WALTHER SCHWARZACH E R  

OBER EINE .BEMERKENSWERTE REIH.E VON 

Von Dr. WALTER FRANKE, Assistent am lnslitut 

Am 20. Februa,r 1949 wurde das Gerichtsmedizinis::he 
Institut vom Wiener Sicherheitsbüro ,ersucht, eine gewisse 
Fra·u M. E., die am 19. Februar 1949 in eine Wiener Unfall
station mit Schädelverletzung eingeliefert wurde, zu unter
suchen, und weiters wurde die Frage g_estellt, ob diese 
Verletzungen durch Hinstürzen im Verlaufe ei·nes Schlag� 
anfalles entstanden sein können. Die sofort durchgeführte 
Untensuchung an dieser Unfallstation ergab, da� E. bereits_ 
operiert worden war. über Befragen gaben die Chirurgen 
an, da� bei E. zwei Eindrückungsbrüche (lmpressionsfrak
turen), und zwar über der linken Augenbraue und in der 
linken Schläfe-Scheite lgegend · bestanden. Nach Abnahme
des Verbandes fanden wi-r .also lediglich durch Seiden
knopfnähte versorgte Operationswunden vor. 

Da die 66jährige Frau bei Bewu�tsein war, fragten wir 
sie über ,die Entstehung ihrer Verletzung. Sie konnte sich 
nur daran •erinnern, da� sie in ihrer Trafik wie immer ihren 
Dienst versah, Kunden bediente, dann ·wü�te sie über eine 
bestimmte Zeit nichts mehr und sie könne sich nur wieder 
erinnern, da� si,e am Fu�boden lag und vom Gesicht und 

Bild 1 

der linken Schädelseite blutete. Sie habe sich dann selb
ständig mühsam aufger,afft und von einem Kunden, sei sie 
auf offene Verletzungen über der linken Stirne und in de•r 
linken Schläfegegend: .aufmerksam gemacht worden. Er ver
ständigte auch die Rettungsgesellschaft und man brachte 
sie in die Unfallstation. Die Einl:ieferungsdiagnose lautete : 
Schlaganfall und Schädelverletzungen infolge· Hinstürzens 
in der Bewu�Hosigkeit. Eine von uns vorg-enommene neuro
logische Untersuchung ergab Anzeichen dafür, da� Gehirn
rindenteile im Bereiche der linken Gro�hirnhälfte verletzt 
wurden. Da, wie bereits erwähnt, die Verletzungen in ihrer 
ursprünglichen Form nicht mehr vorlagen, lie�en wir uns 
von den Chirurgen, 'die die Operati-on durchgeführt hatten, 
diese genau beschreiben. Im wesentlichen konnte dadu,rch 
in Effahrung gebracht-werden, da� sowohl über der linken 
Augenbraue, .als ,auch in der linken Schläfegegend scharf
randige, jedoch gleichmä�ige, aber in geringer Ausdehnung 
gequetschte und zum Teil durch Gewebsbrücken in Zu
sammenhang stehende Verletzungen der weichen Schädel
decken bestanden, wobei als bes·onders bemerkenswert 
h�rvorzuheben ist, da� die einzelnen Wundschenkel zu
einander parallel verliefen, beziehungsweise im rechten 
Winkel zusammenstie�en. Wesentlich war jedoch der Be
fund, wie er am Schädelknochen vorgefunden wurde : Hier 
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fanden sich nämlich entsprechend den Verletzungen der 
weichen Schädeldecken Eindrückungsbrüche, die deutlich 
rechtwinkelige Konfiguration und scharfrandige Abbruch
linien, die im wesentlichen in einer Geraden verliefen, und 
im Zusammenhc)ng eine qua9ratische Fläche von zirka 30 r:7m 
Seitenlänge ergaben, aufwiesen. Es wurde auch sofort e ine 
Tatortuntersuchung vorgenommen und insbesondere nach 
Gegenständen (Ecken oder Kanten) gesucht, die beim Hin� 
stürzen diese Verletzungen hätten hervorrufen können. Be i 

Bild 2 

der Konstruktion sämtlicher Möglichkeiten, wie M. E. sich 
durch Hinstürzen derartige Verletzungen hätte zuziehen 
können, konnte� keinerlei Anhaltspun��e _dafür gefunden W werden, da� diese Verletzungen• t.atsachl1ch durch Hin- �, 
stürzen entstanden sind. Wir mu�ten daher ein Gutachten 
,abgeben, da�. die_ bei Frau E. vorg�fundenen Verletzungen 
nicht durch H1nsturzen entstanden sind, sondern durch zwei 
wuchtige Hieb_e mit . einem stum_pfkantigen Werkzeug gegen 
die linke Sehadelseite (Rechtshander!) gesetzt wurden wo-
bei die Angriffsfläche des Werkzeuges den bereitd be
schriebenen quadratischen Eindrückungsbrüchen entsprechen 
mu�te (Abb. 1 ). 

Die Untersuchung war deshalb angeregt worden, weil 
tags zuvor, ,am 18. Februar 1949, die 45jährige T rafikanlin 
S. M. mit Verletzungen der linken Schädelseite in eine 
ander,e Unfallstation eingeliefert wurde. Auch sie konnte 
sich nicht erinnern, wie sie zu diesen Verletzungen kam. 
Die Untersuchung dieser Verletzungen ergab einen Ein
drückungsbruch im Bereiche der linken Hälfte des Stirn
beines, wobei eine typische Hautverletzung in Form eine ·r 
dreistrahligen, scharf begrenzten Ri�quetschwunde mit wieder 
gleichmä�ig und schmal gequetschten Rändern vorgefunden 
wurde. Einer dieser Schenkel zeigte auch hier wieder eine 
Länge von 30 mm (Abb. 3). Das letzte, wor,an sich S. M. 
noch erinnern konnte , war, da� sie, wie auch sonst immer, 
ihre Zeitungen aushängte. Sie kam, am Fu�boden liegend, 
zum Bewu�tsein, hörte jemanden fragen, was denn passiert 
sei, wurde dann neuerlich bewu�llos, und kam erst wieder 
im Spital zu sich. 

Wieder einen Tag früher, am 17. Februar 1949, wurde 
die Rentnerin M. B., auf der Stra�e gehend, von zwei 
jungen Burschen angefallen, sie war gleichfalls. bewu�tlos, 
konnte sich aber ganz -dunkel erinnern, da� sie auf den 
Kopf geschlagen wurde. Sie wurde in �in Spit�I gebr�cht 

und die· Untersuchung ergab: In der linken St1rn-Schlafe
ge9end einen rechtwinkelig begrenzten Eindrückungshruch 
von zirka 30 mm Seitenlänge (Abb. 2). 

-. 
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Am 22. Februar 1949 wurde die Trafikantin M. N. in
ihrer Trafik von einem Burschen, der eine Füllung eines 
Feuerzeuges verlangte, mit einem harten Gegenstand gegen 

Sild 4 

den Kopf geschlagen. Sie war jedoch nicht bewu�tlos, 
erlitt aber in der linken Stirn-Schläfegegend eine charak
teristische Verletzung von gleichfalls rechtwinkeliger Kon
figur,ation (Abb. 4). Ein zweiter Schlag, den der Täter aus
holte traf sie nicht mehr, auf Grund einer Abwehrbewegung, 
die ;ie noch durchführen konnte. Sie schrie um Hilfe und 
der flüchtende Täler konnte durch einen Sicherheitswache
beamten festgenommen werden. Es handelte sich um den_
19jährigen aus einer Erziehungsanstalt �ntflohenen J. ?·, bei 
dem als Tatwerkzeug ein schwerer Eisenhammer mit ge
kürztem Holzstiel vorgefunden wurde (Abb. 5). 

Die Untersuchung -aller vier Frauen, die nach ihrer 
Genesung am 24. April 1949 am Institut durchgefüh_rt v.:urde, 
lie� keine Zweifel darüber .aufkommen, da� J. S. mit diesem 
Werkzeug alle vier Raubüberfälle am 17., 18., 19. _ und 
22. Februar 1949 durchführte. Die beiliegenden Bilder 
wurden erst zu diesem Zeitpunkt angefertigt und '.rotzdem 
konnten noch die char,akteristischen Narben, beziehungs
weise Eindellungen entsprechend den Knochendefekten 
optisch festgehalten werden. Vie l deutlicher w3r Jedoch 
der Tastbefund, der an diesen Verletzungen zu erheben 

war. Der Hammer hat ein Gewicht von 1012 g, die übrigen 
Ma�e sind aus der Abb. 5 ersichtlich. Ein derartiges Werk
zeug mu� als ei _n solch�s angesehen werden, und der An_
griff wurde damit auf e ine s·olche Art _unternommen, womit 
gemeiniglich Lebensgefahr_ verbunden 1st (§ 15?a StG.). 

Tatsächlich wur,den die Verletzungen bei E. M. und 
S. M. lebensgefährlich, und offenbar hat die sofortige· �nd 
kunstgerechte chirurgische Behandlu�g lebensretten� �ew1rkt 

Aus den vorliegenden Tatbestanden sollen einige fur . 
die praktische kriminalistische Arbeit wichtige -Punk!e ein7r 
näheren Betrachtung unterzogen werden. Das Tragische in 
dem Falle E. M., zu dem wir ,gerufen wurden, war die 
Erinnerungslücke, das hei�t, das Unverm?gen des Opfers, 
sich an Täter oder die Tat selbst zu erinnern (retr-ograde 
,Amnesie). Auch im Falle S. M. hat dieser Umstand dazu 
geführt, -da� die Verletzungen vorerst _als„ Nebenbefunde 
betr.achtet wurden, entstand�n durch H_1nst�rzen un_d An
schlagen des S.i:hädels bei Bewu�tlos1gke1t aus innerer 
Ursache. 

� 
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Für jedes Erhebungsorgan mü�te es . also _klar se _i_n, 
da� die Angaben von Schädelverletzten 17_111 �eh1_rnerschut
terung · und dadurch bedingter Bewu_�tlos1gkE: 1t n1em_als a_ls 
Grundlage für weitere Erhebungen dienen �urfen. Dies \:lilt 
nicht nur für die vollständige Erinnerungsluoke, das heh�t, 
für die Fälle, wo das Opfer kei n e r  I e i Anga�en mac et
kann, sondern vor allem auch für die nachtraglich a u  -
g e f ü 1 1 t' e n Lücken auf Grund von Erzählungen anderer, 
oder aber entstanden durch Suggestivfragen der �rhebuni�
organe. Nach unseren Erfahrungen treten v.ollstandige 

lt= innerungslücken insbesondere dann -auf, WE:nn d,i,� Ge
1

a
1 einwirkung wie ein „Blitz aus heilerem H1mme1 erfo g e, 

also keinerlei Streit oder Kampf dem entscheidenden Traw
na 

gegen den Schädel vorausging. Dies trifft j� hier vor a /�ITT
für M. E. und S. M. zu. Soweit nämlich bisher feSt-g_es 

d ie wur,de kam der Täter al·s harmloser Kunde, -getarnt, in. ' ' ·1 kleinen Trafiken, verlangte irgend etwas, zahlte dann mi „ d' 
Münzen, lenkte so die Aufmerksamkeit der Opfer _ volls�;ob�
von sich ab und schlug dann blitzartig zu. Ähnliche 

h ·achtungen machen wir bei unseren vielfa_chen Ur:_tersud b:igen auf Verletzungsgrad bei Verkehrsunfallen; wahren
K 1 Gehirnerschütterungen, d enen ein St-reit oder„ ein_ amp 

vorausging, die Lücke nicht so deutlich ausgepragl 1s.t lb Erwähnenswert erscheint auch noch, da�. un_mi e_ c:; 
nach dem „Aufwachen" aus der Bewu�tlosigke1t die 1u . t einen besonders langen Zeitraum umfaf3t und t.ota is • 
währ.end sich in der Folgezeit allmählich der _Zeilrh

ulb 
einengt und auch einzelne „Gedächtnisinseln" inner a 
dieses Zeitraumes auftauchen. 
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Eine weitere. Erschwerung in kriminalistischer Hinsicht 
besteht bei derartigen Fällen darin, da� es Rettungsärzten 
und Unfallchirurgen primär um die „Behandlung" des Ver
letzten. geht, was vom medizinischen Standpunkt aus natür
lich das Wichtigst-e ist. Nicht nur im Falle E. M., sondern 
auch in ,anderen Fällen ist es_ wiederholt v,orgekommen, 
da� schnell -gestellte, unrichtige Diagnosen des ersten 
Helfers, meist des Rettungsarztes, der j.a .auch oft gar nicht 
die Möglichkeit hat, zu. einer genauen Diagnose zu kommen, 
sich „fortpfla,nz-en" und so einen wichtigen kriminalistischen 
Umstand unbeabsichtigt verdunkeln können. 

Es ist dahe_r bei allen Verletzungen, die mit Bewu�t
losigkeit -einhergehen und über deren Entstehungsart keine 
sichere Erklärung oder keinerlei Zeugenaussagen vorhanden 
si·�d, auf eine . besonder� gründliche Untersuchung zu 
dringen, und be, dem geringsten Verdacht ist der behan
delnde Arzt anzuweisen, in dieser oder jener Richtung die 
Verletzung zu betrachten und vor allem mu� eine genaue 

Befun_dun� verlangt werden. Dies gerade dann, wenn der 
ursprun_gl1che Be _fund _ durch eine nachfolgende notwendige 
Operation z�rslort w1•rd. Nur de-r genauen Beschreibung 
durch den Chirurgen im Falle der M. E. ist es zuzuschreiben. 

da� wir zu der Ansicht kommen mu�ten, es kann sich nur 
um Hiebe mit dem vorliegenden Werkzeug handeln, ob
wohl die behandelnden · Ärzt-e zu dieser Schlu�fo lgerung 
nicht kamen, weil sie ja auch für sie von sekundärer 
Bedeutung waren. 

Letzten Endes sei noch auf den interessanten Umslan-d 
hingewiesen, der sich ergibt, wenn man alle vier Raub
überfälle als komplexe Handlung betrachtet. Der Täter hat 
in allen vier Fällen kleinere, schwächliche und ältere 

Frauen angefallen, immer mit demselben Werkzeug in 
dieselbe Richtung geschlagen und immer die linke Schädel
seite verletzt. Er hat in-drei Fällen Trafikantinnen angefallen 
und hat, soweit bisher feststeht, sich nur ganz kurz am 
Taiort aufgehalten und während dieses kurzen Aufenthaltes 

offenbar immer nur die erreichbare Geldlade am Verkaufs
pult beraubt. Gerade diese Umstände sind den zentralen 
Sicherheitsbehörden aufgefallen und so wurde bei dem 
dritten Raubüberfall (E. M.) die Verletzung genauer unter 
die Lupe genommen, da bis dahin noch keinerlei sichere 

Anhaltspunkte vorhanden waren, ob die drei verletzten 
Frauen tatsächlich Raubüberfällen zum Opfer gefallen waren. 

Aus dem Kriminologische� Institut der Universität Graz

v�lllUJ und e 

Von Universitätsdozent Dr. HANNS BELLAVIC �f!_,, 
Fortsetzung von Folge 5 

Einige Beispiele sollen das Gesagte plastischer vor Augen führen: 
Erstes Beispiel Der Zeug A • 
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gefühlsmä�ige Situation zur Zeit der Wahrnehmung hervor
zurufen, und so gelingt es ihm tatsächl:ioh, aus de� Zeugen 
wichtige Wahrnehmungen und 6rinnerungen an die Obe�
fläche zu bringen, so da� er mit dem Vernehmungsergebn1s 

zufrieden sein kann. 
Zweites Beispiel. Der Zeuge B ist ein g,ro�er Wichtig-

tuer und Gernegro�, er wei� immer alles besser und meist 
sogar mehr als die Beteiligten selbst (dispositionelle Persön
lichkeit). Er erhält nun die Zeugenladung. Sofort schwellt 
sein lchbewu�tsein um einige Grade noch höher, er fühlt, 
wie wichtig er bei dieser Sache werden 'kann und überlegt 
schon tagelang, wa.s er alles zu sagen haben wi,rd, und 
wie- er es dem Beamten zeigen wi-rd, was für einen wich
tigen und guten Zeugen er vor sich hat (Aussagepersönlich
keit). Dementsprechend betritt er mit dem Vollgefühl seiner 
Wichtigkeit die Postenkanzlei, grü�t .sehr beflissen, denn 
er wei�, was man der Obri�keit schuldig ist, und begin:1t . 
gleich darauf „loszustrudeln . Kaum, daf} der Beamte die t'f/!'1 

Personalien aufnehmen kann und ihm auch sagen kann, 
worum es sich eigenHich handelt. Der Beamte ist natürlich 
ob dieser fabelhaft .ausführlichen Schilderung der Vorgänge 

hoch erfireut, fein säuberlich wird die Aussage zu Protokoll 
genommen, eine weitere Bef.rag1,rng ist fast nicht mehr not
wendig, da die Erzählu�gen des Zeugen ausführlich und 
fast lückenlos war,en und einen kla.r ,en und logischen Aufbau 
nicht vermissen Vie�en. 

Nun nehmen wir an,· ein anderer Beamter führt diese 

Vernehmung. Dieser hat schon aus der Art des Eintretens 

des Zeugen und seiner ersten Worte bemerkt, wie y.,ichtig 
sich der Zeuge B fühlt. Der Bericht hat ihm erst recht Klar
heit über die Person des B verschafft; er mu� ihn vielfach 

ermahnen, er möge sich nur auf jene W.ahrnehmungen 
stützen, die er nach seiner Erinnerung tatsächli-oh gemacht 
hat· was B über die Sache denke, welche Werturteile er 
üb�r die Beteiligten habe usw. inleressier -e 1hn nicht. B ist 
zwar darüber vorerst etwas verärgert, mu� sich aber schlie�
Hch fügen. Dem Beamten ist aber au�e ·r,dem aufgefallen, 
da� B 's Wahrnehmungen fast zu lückenlos waren, da� hie-

. bei auch einige waren, die mi-t den objektiv-dinglichen 
Erhebungen nicht ganz in Einklang zu bringen sind. Er fühlt 
daher dem B bei der Befr.agung etwas näher auf den Zahn. 
Je genauer die damalige Situation besprochen wird, desto 
mehr stellt siah heraus, da� B in Wirklichkeit überhaupt 
nicht allzuviel gesehen haben 'k9nn, denn er ist .reichlich 

---,-

weit vom Geschehen gesessen, seine Sicht war durch viele 

Menschen zwischen ihm und den Handelnden stark beein
trächtigt gewesen; wohl hat er aber nachträglich mit vielen 
Leuten über die Sache gesprochen und sich so allmählich 

ein genaues Bild über den Hergang entsprechend seiner 
persönlichen Einstellung zusammengestellt und dies als 
Grundl13ge seiner Aussage gemacht. 

Drittes Beispiel. Der Zeuge C ist in seinem bürgerlichen 
Leben ein überaus korrekter und peinlichst genauer Mensch, 
der nicht leicht eine Äu�e-rung macht und ein Urteil fällt, 
das er nicht beweisen kann, der über keinen Menschen, 
wenn er Schlechtes von ihm durch einen dritten erfährt, 
dies weitersagen wü:rde, da er auf dem Standpunkt steht, 
dera>rtige Bemerkungen könnten Folgerungen nach sich 
ziehen, für die er die Verantwortung nicht übernehmen 
könne (dispositionelle Persönlichkeit). Da� ihm daher die 

Zeugenladung nicht angenehm ist, versteht sich von selbst; 
er fürchtet. Äu�erungen zu machen, die auf Täuschungen 
beruhen, da� er sich irren könne· usw., zumal der in Frage 

kommende Vorgang sich bereits vor vielen Monaten ab
spielte, und er sich in übertri,ebener Weise der Unzuläng
lichkeit von Wiede·r,gaben aus de -r Erinne·rung bewu�t ist 
(Aussagepersönlichkeit). Als er das Postenkommando betritt, 
merkt man es ihm sof,ort an, wie unangenehm ihm die Sache 

ist, er erwähnt sogleich, da� es schwer sei, nach vielen 
Monaten etwas Genauer,es zu sagen. Dem entsprechend, 
ist auch seine Aussage ein ,ewiges Schwanken, wobei immer 
wi-eder zu erkennen ist, da� er innerlich unsicher ist, und 
zwa•r unsicher, weil er fürchtet, sich täuschen zu können und 

�ie Gefahr g,ro� sei, skh etwas einzubilden, was er seiner
'Weit tatsächlich nicht wahrgenommen habe. Das Ergebnis 

� der Vernehmung ist mehr als dürftig. 
Ein anderer Beamter vernimmt den Zeugen und erfa�t 

auf Grund sei,ner Menschenkenntnis sogleich sowohl pen 
Kern äieser Persönlichkeit, als auch die Situationsgebunden
heit des Zeugen. Nach kurzem überlegen wei� er, wie er 
ihn zu packen h,it. Als Eir bemerkt, wie zögernd und un
sicher vor lauter Verantwortungsangst ,der Zeuge ist, be
ruhigt er ihn, gibt ihm vorerst recht, da� mit einer Aussage 

eine gro�e Verantwortung übernommen werde, erzählt 
eventuell selbst ei.n eigenes Erlebnis, macht ihm aber dann 
klar, da� die Säche nur halb so .schlimm sei, denn einerseits 

wisse man ja, ,da� Fehler unterlauf.en und berücksichtigt 
dies auch, anderseits werde ja ohnehin jede Aussage mit 
den objektiv-dinglichen Tatfeststellungen sowie mit den 
üorigen Ermittlungsergebnissen verglichen; wodurch die 

Fehler ,relativ leicht -erkannt und als solche gewertet werden 
können. Hi ,edurch fühlt sich der Zeuge erleichtert, die Ver
antwortung ist plötzlich nicht meh-r so irrimens gro�, sie 
ist auch nicht mehr nur von ihm allein zu tragen; ein Wal'I 
von Hemmungen bricht - bildlich gesprochen - zusammen, 
die Leistungsfähigkeit des Zeugen i·st hiedurch wesentlich 
erhöht worden. 

· 
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Vieries Beispiel. Zeuge D ist ,ein gewissenhafter, sach
lich eingestellter Mensch, etwas schrullenhaft und in ge

a.wissem Sinne etwas zart besaitet und empfindlich (dis-
1W.:,ositionelle Persönlichkeit). Die Ladung als Zeuge hat ihn 

·weiter nicht erschüttert, er steht der ga,nzen Sache völlig 
neutral gegenüber. Seine Einst-ellung ist: I ch werde sagen, 
was ich wei� und damit Schlu� (Aussagepersönlichkei•t). 
Der vernehmende Beamte hat schon vieles v-on dieser 
Schrullenhafti.gkeit des Zeug·en gehört, ist von vornherein 
etwas vor-eingenommen, zumal ihm D auch als Mensch eher 
unsympathisch ist. Der �eamte lä� sich verhältnismä�ig 
gehen so ,da� D, empfindsam und hellhörig wie er ist, 
sofort 'auch das Vomrteil und die Antipathie des Beamten 
bemerkt. Hiedurch wi·rd in ihm, der ursprüngHch gewissen
haft auszusagen best.r,ebt wa,r, ei.n gewisser Widerstand 
gegen den Beamten ausgelöst, er lehnt -sich innerlich gegen 
diesen auf; die Sache als solche interessiert ihn nicht, aber 
der Beamte, ärgert ihn. Das Gefühl, gewissenhaft und treu 
auszusaoen, vermindert sich immer mehr, dazu hat er das 

Bewu�ts�in, ohnehin nicht für voll -genommen zu we,rden. 
Er bemüht sich gar nicht mehr, seine Erinnerung aufzu
f.rischen, es macht ihm di.rekt Freude, so wenig a�s möglich 

zu wissen. 
Ein anderer Beamter kennt ebenfalls die Gerüchte, die 

um D im Umlauf sind, auch ihm ist D nicht sympathisch: 
aber geht ihn dies bei der Amtshandlung etwas -an, hat er 
sich hievon beeinflussen zu lassen? P.riv,at hat -er mit ihm 
nichts zu tun, -das Priv-ate, das er von anderen erfahren hat, 
qeht ihm in dem Falle nichts -an, zumal es sich nicht um 
Dinge und Eigenschaften handelt, die den ethischen und 

sozialen Wert der Persönlichkeit des D mindern würden. 
Für ihn ist es eine Selbstverständlichkeit, da� er dem D so 
entgegenkommt, wie es der Arlu.ng des D entspri·cht. So 
kommt er mit ihm in guten Kontakt, ja D fühlt si�h in ge
wissem Sinne sogar geschmeichelt so ernst genommen zu ' 
werden, der Beamte gefällt ihm in seiner Sachlichkeit und 
Objektivität. D bemüht sich daher ebenfalls, .rückschauend, 
die damaligen Erlebni•sse wieder in sich wach zu rufen, 
und so möglichst ansci:iaulich und wahrheitsgetreu seine 

Aussagen machen zu können. 
Fünftes Beispiel. Zeuge E ist ein braver, flei�iger 

Mensch, er hat nur einen Fehler: Den völligen Mangel 
einer eigenen Meinung. Mit innerer Überzeugung kann er 
den entgegengeselztesten Anschauungen zustimmen, ohne 

überhaupt zu merken, da� es sich um entgegengesetzte 

Ans_chauungen handelt (dispositionelle Persönlichkeit). Es 

ist für ihn erne Selbstverständlichkeit, da� er sich bemühen 
wird, bei einer Vernehmung alles zu .sagen, was er wei� 
(innere Einstellung zur Vernehmung). Der erhebende Beamte 

ist ein freundlicher, aber ,auch redseliger Gendarm und s·o 

wickelt ·sich di•e Vernehmung eigentHch mehr in Form eines 

Zwiegespräches ab; der Beamte hat über den in Frage 
stehenden Fall seine eigenen Gedanken, die er im laufe 

der -Vernehmung hin und wieder einstreut. E geht mit den 
Gedankengängen des Beamten selbstverständlich mit, un
bewu�t wird der Gedankengang und auch die• Erinnerung 
des Zeugen entsprechend den Gedankengängen des Be
amten gefmmt, und schlie�lich ist E überzeugt dov-on, da� 
alle Äu�erungen, die er ,gemacht hat, imme ·r schon seine 
eigene Meinung· und seine Erinnerung über die Sache 

waren und merkt gar nicht, wieweit er suggestiy durch den 
Beamten beeinflu�t wu�de, der seinersei-ts ebenfalls die 

BeeinHussung, die von ihm selbst ausging, nicht bemerkt. 
Sechstes Beispiel. Zeuge F ist als verschlossener Sonder

ling bekannt, -der sich einerseits nicht gern in seine eigenen 
Verhältnisse hineins-chauen lä�t, der auch .anderseits nicht 

gern in die Verhältnisse anderer hineinschaut. Er ist am 

liebsten allein, höchstens, da� -er mit einigen schon d�rch 
längere Zeit Bekannt,en einige Worte wechselt, im_ übn�_en 
scheut er sich aber, Menschen kennenzulernen (d1spos1tio
nelle Persönlichkeit). Den erhebenden Beamten kennt er 
zufällig als nächster Nachbar, war mit ihm auch schon öfters 

ins Gespräch gekommen; das erleichtert ihm wesentlich 

seine Abneigung gegen Behördengänge. Er ist selbst
verständlich be·strebt,- all das anzugeben, was er wei�, Un
glücklicherwei-se ist in der Postenkanzlei zur Zeit der Ver
nehmung zufällig ein Beamter eines anderen Postens an
wesend, den er nicht kennt, und dejr, ohne sich i,n �as 
Verhör natürlich ,einzumischen, im Verhörraum sitzen bleibt 

· und inte.ressiert zuhört. F ist durch die Anwesenheit· dieses· 
fremd,en Beamten aufs äu�erste i·rritiert, er fühlt sich unfrei, 
gehemmt, inne.rlich unruhig, beobachtet. Diese Empfindungen 
wirken •sich selbstverständlich auf seine Gedächtnisleistungen 
im Sinne einer Schwächung aus; aus dem Zeugen kann auf 
Grund dieser Situation nicht das herausgeholt werden, was 

aus ihm herauszuhol,en gewesen wä·re, falls der tremde 

Beamte im Verhörraum nicht ,anwesend gewesen w_are .. Das Vo.rstehende, insbesondere die Beispiele, die ni�hl 
al-s Schema aufgef.a�t sein wollen, bri,ngen nafürlich kei�� 
er.schöpfende Behandlung des P,roblems „ Vernehmung · 
Es würde aber zu weit führen, auch ,andere, damit im Zu
sammenhang stehende Fri!gen, so insbesondere die Frage 
na0 den Eigenschaften, Elie -einen Erhebungsbeam�en . aus
zeichnen sollen, oder die F,rage der Suggestion rn 1h:en 

ver.schiedenen Formen -und Wi-rkungsweisen hier weiter 
anzuschlief3en, sie seien späteren Beiträgen vorbe�alten. 
Der Zweck dieses Aufsatzes' ist erfüllt, wenn d_amit_ d�n 

erhebenden Beamten vor Augen geführt wurde, w1-e wichtig 
es ist, ?a� �ich bei ,einer Vernehmung de·r Beamte n:it d: 
Personl1chke1t des Zeugen beschäftigt und versucht, Jed

1 Zeugen -so entgegenzukommen und ihn so zu behande n, 
da� Beeinträchtigungen der Gedächtni•sleistung des Zeug_en 
vermieden werden und sich der Beamte. auch bewu�t 'st

' w_ie_ w�itgehend sein eigener Einflu� auf die 'Leistungs
fah1gke1t -des Zeugen ist. 

" 

Für jene, di� sich näher für diese Fragen interessieren, 
seien einiqe Literaturangaben gemacht: 

G r o � - S e e I i g, Handbuch der Kriminalistik, 8. Auf!,, 
1942; Handwörterbuch der Kriminologie, Berlin 1936; die 
Artikel: L e n z, Vennehmung,st-echnik; G r u h I e, Zeuge_n
aussage; Paul PI a u  t, Der Zeuge und seine Aussage ,m 

Strafproze�, Leipzig 1931. 
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Von Gend.-Rayonsinspeklor JOHANN KERESZTESY 
Gendarmerieposlenkommando Bad-Hofgastein, Salzburg 

Branderhebungen gehören zu einer der schwierigsten �ufgab�n der Gendarmerie. Aus diesem Grunde ist es nülz
l1c'h, sich ,einmal auch mit dieser schwierigen und mühev°.llen :<\rbeit der Gendarm_en zu beschäftigen und die Hindernisse und Schw1e•r1gke1ten, die · dabei zu überwinden sind, aufzuzeigen. 
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' n en armen 1e in . zu machen, was_ die Achtsamkeit der Gendarmen ge��n diese P�rso�en _e inzuschläfern imstande ist. Sym-pathie und Antipathie sind hier ,auszuschalten Auch · 
achtbare, bisher unbescholtene Person kann �inen B 

e�n
d 

gelegt haben. Fehl�r, die 'hier unbewu� oder leichtf:rtig 
J

�macht werden, konnen unter Umständen einem Unschul-ige� zum Verhängnis werden oder die späteren Erhebungen in ausschlaggebender Bedeutung erschweren. Absolute 

Objektivität, Gerechtigkeit und Linbedingle Wahrheitsliebe 
müssen daher jedem Gendarmen selbstverständlich sein. 

Die Arbeit des Gendarmen bei Branderhebungen ist 
sehr auf,reibend und zeitraubend. Nichts fällt ihm in den 
Scho�, alles mu� er sich, im wahrsten Sinne des Wortes, 
erkämpfen. Dabei slö�t er sehr oft ·auf Verschlossenheit 

gro�er Bevölkerungsteile und sogar auf passive Resistenz. 
Oft sympathisiert die Bevölke·rung mit dem Brandstifter und 
oft befürchtet sie dessen Rache, oder wegen eines Finger
zeiges, geschäftliche Nachteile. In vielen Fällen kann da
geg1crn der Gendarm aber schon durch den jeweiligen 
Leiter der Brandbekämpfung noch wä'hrend des Brandes 
äu�erst wertvolle Hinwe ise bekommen. Es kann den zu 

einem Brande entsandten Gendarmen keine Anweisung ge
geben werden, was sie, au�er der Rettung von Menschen-

- leben, zuerst tun sollen. Jedesmal kann etwas anderes vor-\ 
dringlich sein. Für die spätere Beweisführung mu� jedoc"!.I' 
die Feststellung, Sicherung und Erhaltung von Spuren von 
Menschen, Handlungen und Zündmitteln sofort __ aufgenom
men werden. Sofort nach, und vielfach noch wahrend der 
Bekämpfung des Brandes, mu� alles nach eventuellen Be
weismilleln und Spuren abgesucht we,rden, und zwar ehe 

noch Mauern,, Schornsteine usw. umgelegt, Heu-. -oder Stroh
haufen auseinanderge,rissen und Hausrat, Maschinei:i, B:and
schull u. dgl. weggeräumt werden. Nötigenfalls sind Skizzen 

und Lichtbildaufnahmen anzufertigen. Es mu� sofort mit 

Forschungen nach der Brandursache (Selbslentzün?ung, 
Kurzschlu�, bei vorsäh:licher oder fahrlässiger Brandstiftung 
nach Motiv und Täler}, mit Einvernahmen , von Auskunfts
personen und Sachverständigen 'begonnen werden. :6,uf 

Brandstiftung s-oll die Erhebung aber erst dann . aus_gedeh�t 
werden, wenn alle s-onstigen ß.randursach_en . mit S1cherhe1I 
auszuschlie�en sind. Bauslei.n um Baustein 1s� zusan:ime�
zutragen, bis der Fall s-o geklärt ist, da� ni�ht nur ern 
Richter, sondern auch j eder Laie in der Lage 1st, von den 
Vorgängen ein klares Bild zu gewinnen. 

Es ist unmöglich, hier die vielen Brandursachen nur 
annähernd aufzuzählen. doch werden, zur Auffrischung des 
Gedächtnisses, deren häufigste kurz erwähnt, und zwar: 

1. Natürliche Brandursachen, (Sonne, Blitz); 
2. Funkenflug aus eigenem Objekt (Kamin} oder aus 

der Umgebung (Dampfl.okomoliven
'. 

Asche u. a. m.flJ') 
3. bauliche Mängel (schadhafte �e1z- und Beleuch-

tungsanlagen); 
4. Selbstentzündung; 
5. Elektrizität; 
6. Explosionen; 
7. die vielen Fälle von Fahrlässigkeit, Unachtsamkeit 

und Unvorsichtigkeit (zum Beispie l ,e,rhebliche Über
lastung von Maschinen und Geräten und dadurch 
bedingte Überhitzung derselben, oder nicht richtiges 
Einschätzen der Gefahr be·i Verwendung funken
schlagender Werkzeuge bei flüssigen Brennstoffen 
usw.} und schl ie�lich 

8. die vorsätzliche B ·randsliftung (durch Kinder, geistig 
Leidende, Versicherungsbetrüger, Rache usw.). 

Die Elektrizität als Braridursache wird besonders er
wähnt, denn vielfach wird der meist nicht einwandfrei zu 
beweisende Kurzschlu� als Brandursad1e angenommen oder 

"M O T O R s p O R T - B L A s L" \VlEN VII, KAlSEBSTRASSE 32- 34
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angegeben, und zwar manchmal aus Bequemlichkeitsgrün-
den, und manchmal, um dadurch von den tatsächlichen 

Vorgängen abzulenken. Durch solche Annahmen wird das 
Interesse der Gendarmen allmählich eingeschläfert. Da 
fast in jedem Gebäude elektrische Leitungen liegen, wird 
dies vielfach von Brandstiftern ausgenützt, , Sicherungen 

wer,den überbrück!, Leitungen unvorschriftsmä�ig verlegt 

oder gewaltsam beschädigt, und auf diese Weise ein B ·rand 
vorsätzlich oder doch mindestens fahrlässig herbeigeführt. 
Kur.zschlu� als Brandursache mu� daher unwiderleglich 
bewiesen wer,den, sonst bleibt es lediglich eine Annahme. 
Es ist zwischen Kurzschlu� als Brandursache und Kurz
schlu� als Brandfolge strenge zu unterscheiden. Ein Kurz
schlu� kann wohl den Brand verursachen, er kann aber auch 

erst durch den Brand verursacht worden sein (Verbrennung 
der Isolierung). Hier wird nur ein Sachverständiger ent
scheiden können. 

Auch Funkenflug und schadhafte Heizanlagen werden 
sehr oft als Brandursache angenommen. Funken sind bei 

Tageslicht gewohnlioh nicht sichtbar. Sie fallen, wie zum 

Beispiel beim Ausräumen ,der Asche, leicht in Fu�boden
ritzen oder sonst in einen Brennhaufen und entwickeln 'hier 
langsam neue Glulnester. Daher Vorsicht beim Ausräumen 

von Asche l Frische Asche ist auch dann feuergefährlich, 
wenn glühende Teile nicht sichtbar sind. Sie ist ein 
schlechter Wärmeleiter, küh lt nur langsam ab und hält daher 
die Glut lange zündfä'hig. . 

An Heizanlagen und Rauchfängen können Brände an 

den Kamindurchführungsstellen durch Wände, Decken und 
.• edachung entst�hen. Fast alle diese Brandherde liegen

erdeokt und entwickeln sic'h nur langsam. Es riecht oft
tage- und sogar wochenlang brandig, und es dauert oft 
se"hr lange, bis der Brand zum Ausbruoh kommt. Die Aus
bruchste ile selbst braucht nicht unbedingt am Kamin liegen, 
sondern kann auch von diesem entfernt sein, wenn sich 
die Glut durch brennbare Stoffe übertragen kann. Oft enl
ste'hen auah durch die Ru�brände Brandstiftungen. Ru�
brände entstehen duroh Verbrennen von Ru�beschlägen in 

den Rauchfängen. Durch Funken werden diese Ru�beschläge 

oder Ru�flocken entzünde! (insbesondere bei Überlastung 
der Feuerställen) und es entsteht ,eine starke Hitze, die 

selbst am Rauchf.angende noah 400-5p0 Grad betragen 

kann. Aus dem Rauchfang sprühen Funken oder schlagen 

Stichflammen heraus. Der -im Kamin entstehende Gas
überdruak treibt die hei�en Gase und Funken durch un
dichte Stellen. So verursachen dann Rauchfangbrände oft 
auch andere Brandschäden . Das Ausbrennen der Kamine 
darf da'her nur unter Beobachtung de,r nötigen Vorsichts·
ma�regeln stattfinden, wofür der jeweils zuständige Rauch
fangkehrer verantwor!liah ist. (I m lande Salzburg siehe 

Landesgesetze Gruppe II;· Seite 53.} 
D�r Kampf des Gendarmen richtet sich aber haupt

sächlich gegen den vorsätzlichen Brandstifter. Dieser benützt 

oft ,die Erkenntnisse der modernen Wissenschaft. Deswegen 

benötigt auch der Gendarm bei diesen Erhebungen tech-
,.ische Kenntnisse aller Art. Ein Gendan,1, der sich bei 

-,einen Erhebungen nur auf die Erkenntnisse der Sach
verständigen stützt, eignet sich leicht die Ansicht dieser an 

und erliegt dadurch sehr oft ,einem Trugschlu�. Alle Mög
lichkeiten der Brandentstehungsursache und alle Verdachts
momente sind g.ründlich zu prüfen. Auf keinen Fall darf der 

Genda,rm auf einer vorgefa�ten Meinung stur festhalten. 
Irrtümer, Fehler und Mi�griffe können unterlaufen und wer
den sich selten ,ganz vermeiden lassen. 

Die Oberweisung des Brandstifters gelingt neben der 
Ausnnülzung der gesicherten Spuren und Beweismittel, 
hauptsächlich durch die gewonnenen Erkenntnisse aus den 
Vernehmungen. Abgesehen von den fahrlässigen Brand
ursachen ist die Mehnahl der Brandstiftungen auf eigen
und gewinnsüchtige Motive zurückzuführen. Dies mu� der 
Gendarm beachten. 6r mu� Menschenkenntnis haben und 
mit Ruhe und überlegerlheit das Lügengewebe des Brand
stifters -erbarmungsl,os zunichte machen können. _Er mu� 
psychologisches Einfühh.mgsvermögen besitzen und in der 

Lage sein, sich in die Lage des Täters hinejndenken zu 
können. Jeder Täler wird vor der Tat vo.r,ersl wohl Hem
mungen haben. Sind diese überwunden, trifft •er Vorberei
tungen zur Tat, beseitigt die Widerstände, errechne! den 

günstigsten Zeitpunkt und trifft Obsorge für die Beschaffung 
eines Alibi. Oft sind nach der Tat seelische Nachwirkungen 

festzustellen. Zweckmä�ige Einwirkungen auf Gemüt und 
Verstand haben Aussicht auf Erfolg. 
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Nicht zu übersehen sind _bei den .Branderhebungen die 
Gerüchte. Sie sind fast immer da und können auch etwas 
Wahres enfhalten. Zweckmä�ig ist es, die Gerüchteverbreiter 
festzustellen, um durch sie den Urheber ermitteln zu können. 
Oft wei� eine Pers::m etwas, befürchtet aber durch eine 
Aussage oder Angabe eventuelle Nachteile, und setzt, um 
den Gendarmen zu helfen, Gerüchte in Umlauf. Oft aber 
handelt es -sich nur um persönliche Gehässigkeiten. 

Die Motive zur Brandlegung sind se'hr zahlreich und 
lassen .sich nicht einmal annähernd aufzählen. Es werden 
aber auch falsche Motive vorgetäuscht, um zum Beispiel 
bei einer Überweisung durch ein Geständnis strafrechtlicher 
Begünstigungen teifhaftig zu werden. Der duroh den Brand 
Geschädigte wird fast immer in den Kreis der zu über
prüfenden Personen ,einzubezie'hen sein. Frühere Brände, 
finanzi-elle Lage, baulicher Zustand de-s Brandobjektes und 
eventuelle Vorkehrungen vor dem Brande, die mit den 
bi·sherigen Gewohnheiien und Sitten des Gesahädigten im 
Widerspruch stehen (zum Beispiel Unterstellen von alten 
Geräten, die früher immer im Freien waren), können für 
die Schuldfrage wichtig sein. Verdächtig ist, wenn der 
Geschädigte mit Bestimmtheit Kurzsohlu� oder Rache als 
Brandursache ,angib'!, sich an Rettungsarbeiten nicht be
teiligt und vielleicht sogar befriedigt'es Lächeln zeigt, und 
auf die vielen nichtversicherten aber verbrannten (wenn 
auch unbrauchbaren u_nd alten) Gegenstände hinweist. 

Die Zahl der Brandsti.ftungen wird ,erst dann sinken, 
wenn diejenigen, die aus altem neues gewinnen oder auf 
diese Weise leicht zu Bar-geld kommen wollen, merken, 
-da� di-e Gendarmerie auf rhre Schliche •gekommen ist, und 
da� sich das Risiko, dafür die Freiheit zu verlieren, nicht 
lohnt. Bekanntlioh brennt es am meisten dort, wo vorher
gehende· Brände nicht geklärt oder Kurzschlu� oder Selbst
entzündung leichtfertig als Brandursache angenommen 
wurde, und dadurnh der Täter da,s Gefühl hat, v,or der 
Ermittlung sicher zu sein. Hier sol!ep die Erfolge der Gen
darmerie absohreckend wi-rken. Daher Gendarmen, auf in 
den Kampf gegen den „Roten Hahn"! 

llf. LANDSTR• 
-fiAUPTSTR• 5

AU 11 L Ö S U N G A. U S D E lU lU A I - H E Je T 19,19 

Xtimi,zad.tätsed. 
WARUM VERHAFTET INSPEKTOR STEINER RUDI LAN[? 

Inspektor Steiner erkannte sofort, daß Lana nicht die Wahrheit sprach, 
als er sagte, daß die Karte nach dem ersten Messerwurf an die Wand ge
nag·elt war, da er diese in Llnda's Hand fand (Photo 1)- Das bedeutet, daß 
entweder da·s Messer aus der Wand gezogen worden war, oder die Karte 
bei dem Fall auseinandergerissen sein mOßte. Das Messer steckte aber noch 
in der Wand (Photo 1) und die Karte halle nur einen kleinen Einschnitt 
(Photo 3). Diesen Beweisen gegenüber gestand Lane, daß Llnda sich in einen 
Mann vom Zirkuspersonal verliebt halle und von Ihm eine Scheidung 
wünschte. "Darüber verlor ich dan Kopf und erdolchte si�", gestand Lana. 

Jeiu(ijtLeiiLLfL(J LL/lld 
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W IEN III, HAUPTSTRASSE 68 
T E L E P H O N U 17 5 65/1 'l 

P O S T S PA R K A S S E N K O N T O 31.939 

Anzeiyenannahnie: }Verbeleiter Karl 

Bauer, }Vien V III, Josefstädterstraße 105 
Tel. ,t 29 4 GO 

�-1 __________ ., 

Nachdruck verboten oder nur mit Zustimmung der Reduktion! 
Textänderungen sind der Reduktion vorbehalten! 

Eigentümer und Verleger: Illustrierte Rundschau der Gendarmerie (Gend.
Strttm. Lutscbinger und Dr. Gröger). - Herausgeber: Gend.-Bezirksin
spektor Hocbstöger,Gend.-Revierlnspektor Bei er und Gend.-Bezirksinspek
tor Herrmann. - Fachwissenschaftliche Leitung: Gendarmerieobcrst
Dr. Kimmel. -Für den Inhalt verantwortlich: Gend.-Oberleutnant Käs. -
Hauptschriftleiter: Gend.-Bezirksinspektor Stidl. - Schriftleiter: Gend.
Patro,uillenleiter Mayer und Prov. Gend. Brauneis. - Chefredakteur:
Dr. Lutscbinger. Redakteure: Gend.-Bezirksinspektor Gusenbauer und
Gend.-Patrouillenleiter Schwab. -Alle Wien III. Hauptstraße 68. - Druck:
Gesellschafts-Buchdruckerei Brüder Hollinek, Wien III, Steingasse 25. 

FRANZ BERNARDI Werkzeug-Maschinen u. ,verl,zeuge 
Innsbruck, Hlg. Gelststraße 

UNIFORMSCHNEIDER ALFRED BÖHM 
Wien IX, Alserbachstraße 11, Telephon A 16 0 34 

OTI'O HEMANN 
Schreib- und Rechenmaschinen, Reparaturen, Kauf, Tiiuscb 

'l'el. A 40 O 92 Wien XX, Klosterneuburgerstraße 14 

SPORTHAUS STEINECK 
Wien VIl/62, Lerchenfelderstraße 79-81 

Ruf B 31 5 25 Gesamte Sportausrüstung u. Bekleidung 

FRA N z WEIS S Wäsche- und Berufskleider.fahr�
Wien VII, Schottenfeldgnsse 72 - B 30 2 � · 

UNIFORMEN UND UNIFORMSORTEN 

HERRENGARDEROBEN 
BREECHES- SPEZIALIST 

STAND ORT
VERT RAGS
SCHNEIDER 

l{AMAREITH & eo. 
,vien V, Rechte Wienzeile ';17 - Tel. B 281 76 U 
Postscheck-Konto Wien A 85.823 G egründet 1906 

q uni-
. _ J� decken ihren Bed arf bei der Wirtscha ftsstelle 

ll/f- /f-eJLI/LlJL Österreichischer Hauptverband der Gartenfreunde 
Wien VI, Ägidigasse Nr. 10 / Fernruf A 35 3 26 

Spezi alunternehme11 für Obst-, Wein- und Gartenbau 

Bezugsstelle des Österreichischen Verbandes der Kleingärtner. Siedler und Kleintierzüchter und des Österreichischen Mieter- und Siedlerbundes 
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Begräbnisse (Erd- und Feuerbestattung), Exhumierungen 
und Uberlührungen b'eJorgt die 

STÄDTISCHE 

BESTATTUNGSANSTALT GRAZ 

Ze n t  r a I e (auc h Na c h t  d i'e n s 1) : i Grazbachg asse 48, Ruf 83 037 (94 148), 83 038 (94 149)1, ,; 

F i I i a I e n: Annenslraße 6, Ruf 0294 (1305); Landeskranken
haus, Ruf 0214 (1325) 

Feu erh alle un d Ur n e n frie dhof, Ruf 6704 (7815) 

� 
� 

SCHUHFJ\BRIK 

HERl{ULES 

J\PFLJ\I\IER & CO. 

Immer Ihr Helfer! 

11 

♦ 

♦ 

WIEN XIV, 
KUEFSTEIN
GASS E 17/19 

S'l'RAPAZSCHUHE 

ALLE H A n:r 

Rasch zu Geld, billi_q zu. Sachen dm·ch 

, T'erlcctnfs11ermütl11ng fiir Prira.te

Wien 7. Mariahilferstraße 40 
(Gerngroßgebäude) 

Soebe n ist ersch i e n e n: 

DIE 

EXEKUTIONS ORDNUNG 
samt dem Einführungsgesetze 

Mit Erläuterungen, Verweisungen auf zusammen
häno-ende Stellen und anderweitige einschlägige Vor
schriften sowie einem Literatur- und Sachverzeichnis. 
Anhang: Die wichtigsten mit der Exekutionsordnung 

zusammenhängenden Vorschriften. 

Vierte Auflage 

Hera11sgeireben von 

Dr. LUDWIG VIKTOR HELLER 
Ministerialrat im Bundesministerium fiir Justiz 

Umfang: 8°, XVI, 296 Seiten; Preis: Geb. S 40.

Die 4. Auflage der bewährten Taschenausgabe der 
Exekutionsordnung enthält außer dem auf den neuesten 
Stand gebrachten Gesetzestext alle wesentlichen Vor
schriften des Exekutionsrechtes. Im Anhang wurden 
u. a. die Bestimmungen über die Räumnngsexekution
und das Exekutionsvereitlungsgesetz neu aufgenommen. 
Der Band ist daher für alle mit exekutionsrechtlichen
Fragen befaßten Behörden und Personen ein unent-

behrlicher Behelf. 

Zu b ezi eb_e n  
du r c h  je de  B uchha n d l ung o der beim Ve rl a g e  

MANZ, WIEN 1, KOHLMARKT 16 

CARPYR·ZAHNPASTE 
härtet Zahnfleisch, sowie Zahnoberfläche, 
macht sie _unempf indlich und verhütet Zahn
steinbildung 

Hortes Zahnfleisch ist wide�standsfähig und 
schützt die Wurzel am besten vor dem Ein
dringen der Krankheitserreger. 

Der Zahnbelag, der bei längerem liegen
bleiben den wichtigen Zahnschmelz - auflöst, 
und damit den Zahn seines natürlichen 
Schutzes beraubt, wird mit Carpyr sicher 
entfernt. 

Durch Entfernung dieses Belages wird aber 
auch die Zahnsteinbildung verhütet, denn 
der anfangs weiche Zahnbelag erhärtet zu 
Zahnstein, der als großer Feind der Zähne 
bekannt ist. 

Is t w e de r· e r h äl tl eh 

HEILMITTELWERKE WIEN 

STADTWERl{E 

GRAZ 
Versorg u ngsb et r iebe: 

Elektrizitäts-, Gas- und Wasserwerke 
Graz, Andreas Hofer-Platz Nr. 15 

Tel. 53-80 

Verhe h rsb et r i ebe: 
Straßenbahn, Autobus, Obus u. Schloß

bergbahn 
Graz, Steyrergasse 114, Tel. 04-14 

Re isebüro: 
Gr az, Hauptplatz 14, Tel. 42-43 

1f Jims (f.t<cfßtu c�pezialhau.J 
KLEIDUNG 
für Herren, Damen und Kinder 

s t e10 n � S d -er Selegant u. preiswert lI:, 
fertig und nach Maß Wie n VII. Mariahilf er Straße 18 
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BERG ER, 

S'CHILLER & ING. HOFFMANN 

WIEN 

I .  

MÖBELERZEUGUNG 

VII, Zollergasse 3 / Tel. B 30 4 89 
(Ecke .Mariahilferstraße 62) 

VIII, Lerchenfelderstraße 12 
Tel. A 22 1 93 L 

Spezialist in Küdien I Modeme Wohnkultur 

BE,I RAUMMANGEL EIN H0WOBETT 

SEKRETÄR VON S 1100 A UFW Ä.RTS 

CHEMISCHE FABRIK 

WILHELM NEUBER A. G. 
WIEN VI, BR0CKENGASSE 1 

Telephon B 27 5 85 

Telegrammadresse: Farbneuber Wien 

liefert s eit 1865 

Chemikalien und technische Drogen 

für Industrie, Gewerbe und Handel 

Direkte Europct- u., Übersee-Importe 

ELEGANTE HERRENKLEIDUNG 

FERTfG UND NACH MASS! 

GENDARMERIEBEAMTE 3% RABATT! 

IN ALTGEWOHNTER QU,ALITÄT 

1 1 

Beleuchtungs-
körper 

und 
elektrische 

Geräte 

BELEUCHTUNGSHAUS 

SC_HONBAUER 
G R A Z 

STUBENBERGGASSE 1-3 

GraJ2r I22ro2rm2rtungs
G2s2llsdlaft 

Unsere Erzeugnisse f 
D A C H- U N D I S O L I E R P A P P E N 

einschließlich sämtllcher Hilfsstoffe zur Dachpflege 

A B D I C H T U N G S- U N D A N S T R I C H S T O F F E 

für Eiso/1, Beton und Mauerwerk 

TEERDESTILLATE UND STRASSENBAUSTOFFE 

Habe n 

Graz, Lagergasse 207 
Telephon 57-59 

D,rnn verwenden S ie den Krop fbalsam KROBAL und 
Sie werden zufrieden sein / Preis per Flasche S 8·25 

Zu habe n i n  alle n Apoth eke n  od e r  d irekt, 
beim Erzeuge r fra nk o 

M ag. pbarm, Oskar Pürkber 
Stadt Bruck an der Leitha, beim Hauptbahnhof 

M. A. W.

MASCHINEN-, APPARATE- UND WERKZEUGFABRIK 
vormals STRAGER & CO. 

Wien XIV, Hiistergasse 3-5 / Tel. A 31 4 79, A 31 4 80 

Benzintankanlagen 
Service-Stationen 

- Filrbspritzanlagen 
Luftkompressoren 

Spritzmetallisierungen 
AutohebebUhnen 

fahrba,· PNEUPUMPEN slttbil 

WASSERWIRBELBREMSEN (System Junkei·s fiir Jlotorenp,·iifstti11de) 

rVi1· sfocl stündige Kontrahe,den sämtUchPr staatlichen und stäcltfschen 
lJetriebe 

r 

1 

RECHEN M A S CHINEN -1
ADD ITIO NSMASCHINEN 

SCHREIB MA S-C HIN E N 

BUROMOBEL 

BRUNSVlGA 
ROTH HOLZ & -FABER 

WIEN 1, WILDPRETMARKT 1 / TEL. U 27 0 25 

BESTE 

HARTHOLZAUSFUHRUNG 

RAUMSPARTYPEN 

VERTRIEB 

VON B0RO

EINRICHTUNGEN 

Sei± 25 Jahren liefert Radio 

A. tjn,,ei,-,,de
Radioapparate, Plaiienspieler, Platten, 

Elektromaterial, auch auf bequeme 

Teilzahlung. Fragen Sie Ihre Kollegen, 

, ___ w_I_E_N_V_I _. _M_A_R_I_A_H_I_L_F_E_R __ s_ T_R_A_s
_
s_E _l _h ___

_ _ __
__ 

·d_1_
· e
_
s
_
chon bei mir bezogen ha

_
b_
e

_
n

__ 

till�t 

99 D-JE 1L K A 00 SC H lIJ H JE 

<V e_1(kcwJ_s_hiiLL1eß 

lJIL (jüf/LZ (] JieJ(f({!,i,e/L _ 

GEGRONDET 1875 

BEKLEIDUNGS-, LIEFERUNGS- UND UNIFORMIERUNG S-AKTIEN.GESELLS CHAFT 

ZENTRALE: WIEN 62, MARI�HILFER STRASSE 22 • FABRIK: WIEN 82, SCHÖNBRUNNER STRASSE'21S 
, 

, 

· c . Regler und Scheinwerfer aller Typen 
_:::, UU1lell9-

Aufo

Elekhik 

Groß

handlung 

S0Wie sämtL Auto-Elektrik-Artikel 

W
I

EN V.. H AMBURGERSTRA SSE 6
TELEPHON A 32 4 56 ' 

1. 
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